STATUTEN VON KIWANIS INTERNATIONAL

(Fassung vom 6. Juli 2007)

ARTIKEL I.  NAME, VERWENDUNG DES NAMENS UND DES EMBLEMS

Abschnitt 1.  Der Name dieser Organisation lautet Kiwanis International.

Abschnitt 2.  Der Begriff „Kiwanis“ und der Name, das Emblem und/oder Symbole von Kiwanis International dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von Kiwanis International nicht als Handelsname oder Warenzeichen oder zu einem anderen als dem vom Vorstand gebilligten Zweck verwendet werden.  (7/88)

ARTIKEL II.  ZIELE
Abschnitt 1.  Die Ziele von Kiwanis International:

· Den humanen und geistigen Werten den Vorrang vor den materiellen Werten des Lebens zu geben.

· Im Alltag die Anwendung der Goldenen Regel in allen zwischenmenschlichen Beziehungen zu fördern.

· Die Anwendung von höheren Maßstäben im sozialen, geschäftlichen und beruflichen Leben zu fördern. 
· Durch Rat und gutes Beispiel verständnis​vollere, aktivere und hilfsbereitere Mitbürger heranzubilden.

· Durch Kiwanis Clubs andauernde Freundschaften zu gewinnen, uneigennützigen Dienst am Nächsten zu üben und bessere Gemeinschaften zu bilden.

· Mitzuarbeiten am Aufbau einer gesunden öffentlichen Meinung und eines hohen Idealismus, um dadurch Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit, Loyalität einem Staatswesen gegenüber und guten Willen zu fördern.

ARTIKEL III.  BEFUGNISSE

Abschnitt 1.  Kiwanis International hat die folgenden Befugnisse:

a. Leitung, Verwaltung, Überwachung und Prüfung der Geschäfte, des Eigentums und der Aktiva von Kiwanis International, sowie von Organisationen oder Programmen unter der Schirmherrschaft von Kiwanis International. (7/88)

b. Gründung, Überwachung und Anleitung von Clubs, Distrikten, Föderationen oder anderen entsprechenden Gruppen von Clubs und Divisionen.  (7/88)

ARTIKEL IV. MITGLIEDSCHAFT DER CLUBS BEI KIWANIS INTERNATIONAL

Abschnitt 1.  Kiwanis International setzt sich aus Kiwanis Clubs zusammen, die vom Vorstand angenommen und in Übereinstimmung mit diesen Statuten gegründet worden sind.  (7/88)

Abschnitt 2 .  Durch Beschluss einer Dreiviertel​mehrheit (3/4) der aktiven-, privilegierten- und Seniorenmitglieder kann ein Club aus Kiwanis International ausscheiden, sofern alle finanziel​len und sonstigen Verpflichtungen dieses Clubs gegenüber Kiwanis International erfüllt sind, alle Jahresbeiträge dieses Clubs an den Distrikt abgeführt wurden und der Verein ordnungs​gemäß aufgelöst worden ist. Dieser Beschluss ist vom Sekretär des Clubs zu bestätigen und an Kiwanis International weiterzuleiten. Die Resignation tritt nach Annahme durch den Vorstand in Kraft. Auf schriftlichen Antrag des betreffenden Clubs kann der Vorstand den Club wieder bei Kiwanis International aufnehmen.  (6/89)

Abschnitt 3 .  Ungeachtet anderer Bestimmungen der Kiwanis International Statuten, der Standard-Statuten für Clubs oder der Standard-Statuten für Distrikte kann der Vorstand von Kiwanis International ohne Zustimmung der Delegiertenversammlung, für eine Zeitdauer  bis zu fünf (5) Jahren und nicht darüber hinaus, die Aufnahme neuer Kiwanis Mitgliedschaftsformen und/oder die Bildung neuer Kiwanis Mitgliedschaftsformen, die im Einklang mit den Zielen von Kiwanis International stehen, bewilligen. Der Chief Executive Officer von Kiwanis International hat der Delegiertenversammlung über derartige Handlungen und Genehmigungen des Vorstands einen jährlichen Bericht vorzulegen sowie eine Beurteilung der gegenwärtigen Effektivität vorzunehmen. (7/07)
ARTIKEL V.  CLUBORGANISATION UND VERLEIHUNG DER GRÜNDUNGS-URKUNDE

Abschnitt 1.  Die Gründung von Kiwanis Clubs kann in allen Gemeinden erfolgen, die die in diesen Statuten dargelegten Bedingungen erfüllen.

Abschnitt 2.  Clubs können in Gemeinden organisiert und gechartert werden, die die von Kiwanis International für Clubs vorgeschriebenen Prinzipien in Bezug auf Mitgliedschaft gewährleisten. Weiterhin sollte die Aussicht auf zusätzliche Mitglieder bestehen, damit die zukünftige Stabilität des Clubs gewährleistet ist.  (7/05)

Abschnitt 3.  Die Gründungsurkunde wird denjenigen Clubs erteilt, die alle Voraussetzungen und Verpflichtungen erfüllen, wobei der betreffende Club mit der Entgegennahme der Gründungsurkunde die Verpflichtung übernimmt, die Statuten von Kiwanis International in der jeweils gültigen Form einzuhalten.  (7/88)

Abschnitt 4.  Die Mindestzahl der Mitglieder eines zur Gründung und Charterverleihung anstehenden Clubs ist vom Vorstand festzulegen, sollte aber mindestens fünfzehn (15) Aktivmitglieder betragen.  (6/97)

Abschnitt 5.

a.  Zum Antrag auf Gründung eines Clubs ist das vom Vorstand genehmigte Antragsformular zu verwenden. Das Gesuch ist von zehn (10) Personen ordnungsgemäß zu unterzeichnen, die zur Aktivmitgliedschaft in dem zu gründenden Club berechtigt sind und bedarf der Genehmigung durch den Governor des Distrikts, dem der Club angehören wird. Bei Ablehnung des Gesuches durch den Distrikt-Governor sind die Gründe dafür anzuführen. Der Distrikt-Governor legt den Antrag umgehend dem Chief Executive Officer von Kiwanis International vor.  (7/07)

b.  Nach Prüfung des Antrags und der Gründe für die Ablehnung trifft der Vorstand die Entscheidung, ob der neue Club gegründet wird.  (1/85)

Abschnitt 6.  Hat der Vorstand das Gesuch auf Gründung eines neuen Clubs angenommen, so beauftragt er den akkreditierten Vertreter von Kiwanis International, in Zusammenarbeit mit dem Distrikt-Governor, die Durchführung und Organisation des genannten Clubs zu leiten. (6/89) 

Abschnitt 7.  Jeder neue Kiwanis Club hat vor der Verleihung der Gründungsurkunde pro neuem Gründungsmitglied eine vom Internationalen Vorstand festgelegte Gebühr an Kiwanis International zu entrichten, die den jährlichen Mitgliedsbeitrag, das Abonnement für die offizielle Publikation und den Haftpflichtversicherungsbeitrag nicht übersteigt.  (7/07)

Abschnitt 8. Nach Gründung eines Clubs unter der Leitung des akkreditierten Vertreters und nach Genehmigung durch den Vorstand wird dem besagten Club von Kiwanis International eine Gründungsurkunde ausgestellt, die vom Präsidenten und vom Chief Executive Director von Kiwanis International unterzeichnet ist. Der betreffende Club sollte vor der Gründung folgende Voraussetzungen erfüllt haben:  (7/07)

a.  Annahme der Standard-Statuten für Kiwanis Clubs mit den jeweiligen Änderungen und Ergänzungen, wie sie vom Vorstand genehmigt wurden.  (6/89)

b.  Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer bestimmten Anzahl von aktiven Chartermitgliedern, wie vom Vorstand festgelegt.  (6/89)

c.  Wahl der Amtsträger, Ernennung der Komitees und Abschluss der Clubgründung, gemäß den Vorschriften der Statuten des Clubs.

d.  Bestätigung an den Chief Execu-tive Director von Kiwanis International, dass der akkreditierte Vertreter von Kiwanis International die Amtsträger, Komitees und Mitglieder entsprechend ihren Verpflichtungen unterwiesen hat.  (7/07)

e.  Einhaltung der zutreffenden Regelungen der für den Distrikt geltenden Statuten.  (7/05)

f.  Aufrechterhaltung aller Standardpraktiken und -prinzipien für Clubs, wie vom Vorstand festgesetzt.

Abschnitt 9.  Nach Erhalt der Gründungsurkunde kann sich ein Club, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Vorstand, als Verein eintragen lassen. Die Eintragung hat unter dem in der Gründungsurkunde aufgeführten Namen zu erfolgen, zum Beispiel „Kiwanis Club ....“; als Vorbedingung für die Eintragung als Verein sollte sich der entsprechende Club bereit erklären, als eingetragener Verein die Statuten von Kiwanis International einzuhalten.  (7/88)

ARTIKEL VI.  CLUBAKTIVITÄTEN

Abschnitt 1.  Die Amtsträger eines Clubs sind der Präsident, der Präsident-Elect, der Immediate  Past Präsident, ein (1) oder mehrere Vizepräsidenten, der Schatzmeister, der Sekretär und andere Amtsträger, die entsprechend der Club-Statuten erforderlich sind. Mit Ausnahme des Amtes des Präsidenten-Elect und des Vizepräsidenten sowie des Sekretärs und des Schatzmeisters dürfen keine Ämter in einer (1) Person vereinigt werden. Ein gewähltes Vorstands​mitglied darf nicht gleichzeitig als Amtsträger fungieren. Die Amtsträger bilden zusammen mit mindestens fünf (5) weiteren Vorstandsmitgliedern den Clubvorstand. Die Amtsträger und Vorstandsmitglieder müssen Aktiv-, privilegierte- oder Seniorenmitglieder mit allen Rechten sein. Die Pflichten der Amtsträger und des Clubvorstands sind in den Statuten des Clubs festgelegt.  (6/96)

Abschnitt 2.  Die ständigen Komitees eines Clubs und deren Aufgaben werden von Kiwanis International vorgeschrieben. Dadurch wird in keiner Weise das Recht eines Clubs eingeschränkt, Sonderkomitees einzusetzen oder andere ständige Komitees, in Übereinstimmung mit den Club-Statuten, aufzustellen.  (6/96)

Abschnitt 3.  Ein Club ist verpflichtet, einzig und allein den in der Gründungsurkunde aufgeführten Namen zu tragen.

Abschnitt 4.  Ein Club hält an einem vom Vorstand festgelegten Tag und Ort mindestens zwei (2) regelmäßige Sitzungen pro Monat und nicht mehr als eine (1) Sitzung pro Woche ab. Ein Club kann auf Wunsch des Vorstands oder der Mitglieder weitere Sitzungen abhalten.  (1/06)

Abschnitt 5.  Falls die regelmäßige Sitzung eines Clubs auf einen gesetzlichen Feiertag oder den Vorabend solcher Feiertage fällt, kann der Vorstand diese ordentliche Sitzung auf einen anderen Tag in derselben Woche verlegen oder die Sitzung absagen. Es dürfen jedoch höchstens zwei (2) regelmäßige Sitzungen im Lauf eines Verwaltungsjahres abgesagt werden.  (6/94)

Abschnitt 6.  Ein Club sollte seine Jahres​versammlung und die Wahl seiner Amtsträger und Vorstandsmitglieder frühestens anlässlich der ersten Sitzung im April und spätestens anlässlich der zweiten Sitzung im Mai abhalten. Die Amtsträger werden für eine Amtszeit von einem (1) Jahr oder bis zur ordnungs​gemäßen Wahl und Qualifikation ihrer Amtsnachfolger gewählt. Die Vorstandsmitglieder werden für die in den Statuten des Clubs festgesetzte Amtszeit oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Qualifikation ihrer Amtsnachfolger gewählt. Die Amtsträger und Vorstandsmitglieder treten ihr Amt jeweils am 1. Oktober an.

Abschnitt 7.  Der Präsident und der Sekretär eines Clubs müssen dem Chief Executive Director von Kiwanis International vor dem 1. Juni des laufenden Jahres die Namen aller für das bevor​stehende Verwaltungsjahr gewählten Amtsträger mitteilen.  (7/07)

Abschnitt 8.  Das Verwaltungs- und Geschäftsjahr aller Clubs beginnt jeweils am 1. Oktober.

Abschnitt 9.  Clubs legen Kiwanis International jeweils bis zum 10. jedes folgenden Monats einen Monatsbericht vor, wie vom Vorstand angefordert, sowie einen jährlichen Mitgliedsbericht mit Stand vom 30. September jedes Jahres. Diese Berichte und Erklärungen sind auf den offiziellen Formularen von Kiwanis International vorzulegen.  (6/04)

Abschnitt 10. Die Jahresbeiträge, wie in Artikel XXII dieser Statuten vorgeschrieben, ist gemäß dem Organisationsdatum des Clubs wie folgt zu entrichten: (6/04)

· Die Zahlung für zwischen 1. September und 31. Dezember organisierte Clubs ist am 31. Dezember fällig; (6/04)

· Die Zahlung für zwischen 1. Januar und 30. April organisierte Clubs ist am 31. März fällig; (6/04)

· Die Zahlung für zwischen 1. Mai und 31. August organisierte Clubs ist am 31. Mai  fällig; (6/04)

ARTIKEL VII. DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN

Abschnitt 1.  Durch Eingreifen des Vorstands kann jedem Club, der Mitglied von Kiwanis International ist und sich nicht an die Bestimmungen dieser Statuten hält, die Gründungsurkunde und Mitgliedschaft bei Kiwanis International zeitweilig aufgehoben oder widerrufen werden. Im Falle einer solchen Aufhebung bzw. eines solchen Widerrufs hat der Club das Recht, beim nächsten Jahreskongress von Kiwanis International, in der in diesen Statuten vorgesehenen Art und Weise Berufung einzulegen. Die Entscheidung des Jahreskongresses ist endgültig und bindend.  (7/98)

Abschnitt 2.  

a. Clubs, die mit den Statuten von Kiwanis International nicht übereinstimmen oder die die allgemein anerkannten Maßstäbe für Clubs auf andere Weise verletzen, laufen Gefahr, dass die Gründungsurkunde und Mitgliedschaft bei Kiwanis International aufgehoben bzw. widerrufen wird. Weiterhin können durch Zweidrittel (2/3) Mehrheitsbeschluss des gesamten Vorstands andere Disziplinar-maßnahmen eingeleitet werden. (7/98)

b. Wird die Gründungsurkunde eines Clubs durch Handlung des Vorstands aufgehoben oder widerrufen oder werden vom Vorstand sonstige Disziplinarmaßnahmen gegen einen Club eingeleitet, so hat der Chief Executive Director von Kiwanis International dem letztbe​kannten Präsidenten und Sekretär des betreffenden Clubs innerhalb von fünfzehn (15) Tagen eine Kopie der vom Vorstand erhobenen Beschuldigungen und beschlossenen Maßnahmen vorzulegen.  (7/07)

c. Der Club kann innerhalb von sechzig (60) Tagen, ab Datum des Postversands einer solchen Mitteilung, beim Chief Executive Director von Kiwanis International um eine Anhörung vor dem Vorstand bitten.  (7/07)

d. Der Chief Executive Director von Kiwanis International übersendet dem letztbekannten Präsidenten und Sekretär des entsprechenden Clubs innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach der endgültigen Entscheidung des Vorstands eine Mitteilung per Einschreiben.  (7/07)

e. Der Club kann innerhalb von sechzig (60) Tagen, ab Datum des Postversands dieser Mitteilung, über die endgültigen Maßnahmen des Vorstands beim Chief Executive Director schriftlich Berufung einlegen; dieser Berufungsantrag wird beim nächstfolgenden Jahreskongress von Kiwanis International in Betracht gezogen und beschlossen.  (7/07)

f. Nach endgültiger Entscheidung über den Widerruf der Gründungsurkunde ist der Club entsprechend den örtlichen Bestimmungen als Verein aufzulösen. Wird der Verein nicht innerhalb von einhundertund​zwanzig (120) Tagen aufgelöst, hat Kiwanis International das Recht, eine entsprechende Auflösung zu beantragen und durchführen zu lassen.  (6/89)

Abschnitt 3.  Clubs, die bei Kiwanis International oder einer Föderation über sechzig (60) Tage im Rückstand mit Zahlungen stehen oder einem Distrikt dieser Föderation Jahresbeiträge schulden, gelten als ‚nicht in gutem Zustand’ und laufen Gefahr, dass die Gründungsurkunde und die Mitgliedschaft bei Kiwanis International aufgehoben bzw. widerrufen wird. Weiterhin kann der Vorstand vorschriftsmäßig andere Disziplinarmaßnahmen gegen den Club einleiten. Nach Begleichung der Schulden kann der Vorstand die Mitgliedschaft des Clubs bei Kiwanis International wiederherstellen.  (6/89)

Abschnitt 4.  Clubs können an Lotterien, Verlosungen oder sonstigen Glücksspielen teilnehmen, sofern sie alle Gesetze, Sitten und Gebräuche sowie die Traditionen der Länder, Staaten oder Provinzen einhalten, in denen die Clubs bestehen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Distrikt-Vorstand oder die aufsichtsführende Körperschaft eines Clubs, der keinem Distrikt angehört, die Genehmigung zur Inanspruchnahme von Lotterien, Verlosungen oder sonstigen Glücksspielen zur Beschaffung von Spendengeldern gegeben hat. Eine derartige Bewilligung stellt keine offizielle Unterstützung solcher Aktivitäten durch Kiwanis International dar. Keine in diesen Statuten enthaltene Klausel erteilt einem Club die Genehmigung, durch seine Aktivitäten dem guten Namen von Kiwanis zu schaden. Erfolgt ein derartiger Verstoß gegen den guten Namen, können entsprechend der Statuten von Kiwanis International angemessene Disziplinar​maß​nahmen ergriffen werden.  (6/89)

Abschnitt 5.  Clubs sollten keine Stellungnahmen von Clubs in anderen Ländern hinsichtlich der Innen- und Außenpolitik dieser Länder erfragen. (6/86)

Abschnitt 6.  Jeder Club, der die in diesen Statuten dargelegten Bedingungen erfüllt, erhält im Zusammenhang mit den Aktivitäten als Mitglied von Kiwanis International eine widerrufliche, nicht-ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Kiwanis International eigenen Dienstleistungsmarken und Gesamt-Mitgliedszeichen. Kiwanis International hat das ausschließliche Recht, die Verwendung der Kiwanis-Zeichen durch die Clubs zu kontrollieren und die Art, Qualität und Einheitlichkeit der Dienstleistungen und der Mitgliedschaft von Clubs, die im Zusammenhang mit diesen Kiwanis-Zeichen verwendet werden, zu prüfen. Das Ansuchen oder die Beibehaltung der Mitgliedschaft eines Clubs bei Kiwanis International konstituiert einen Verzicht auf alle gesonderten und unabhängigen Rechte des besagten Clubs auf die Kiwanis-Zeichen und die Annahme der Bedingungen unter welchen der Club lizenziert ist, die Kiwanis-Zeichen zu verwenden.  (6/89)

a.  Wenn ein Club diese Bestimmun​gen der Statuten von Kiwanis International nicht einhält oder der Art und Beschaffenheit der Dienst​leistungen und der Mitgliedschaft nicht entspricht, die Kiwanis International für die Verwendung der Kiwanis-Zeichen als Bedingung zugrundelegt, sendet der Vorstand dem zuletzt bekannten Präsidenten und Sekretär dieses Clubs eine schriftliche Mitteilung, aus der die Art der Zuwiderhandlung hervorgeht. Der Club hat innerhalb einer Frist von sechzig (60) Tagen, ab Datum des Postversands der schriftlichen Mitteilung, die Zuwiderhandlung zu beheben oder zu korrigieren und dem Vorstand eine schriftliche Bestätigung darüber vorzulegen, dass die Bedingungen nunmehr eingehalten werden. Sollte der Club die Zuwiderhandlung innerhalb von 60 Tagen nicht behoben oder korrigiert haben, kann die Lizenz zur Nutzung der Kiwanis-Zeichen ohne weitere Benachrichtigung von Kiwanis International nach Ablauf der 60-Tage-Frist sofort automatisch widerrufen werden. Der sofortige automatische Widerruf der Genehmi​gung zur Verwendung der Kiwanis-Zeichen bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass auch gleich​zeitig die Gründungsurkunde bzw. Mitglied​schaft des Clubs widerrufen wird. Ein derartiger Widerruf oder eine Aufhebung der Gründungsurkunde bzw. Mitgliedschaft des Clubs erfolgt wie vorgeschrieben.  (6/89)

b.  Die Genehmigung zur Verwendung der Kiwanis-Zeichen wird sofort und automatisch widerrufen, wenn ein Club die Mitgliedschaft kündigt oder sich vom Verband löst oder wenn die Gründungsurkunde aus irgend​einem Grund widerrufen oder aufgehoben wird.  (1/85)

c.  Falls die einem Club gewährte Genehmigung zur Verwendung der Kiwanis-Zeichen widerrufen oder aufgehoben wird, haben der betreffende Club und seine Mitglieder die Verwendung der Kiwanis-Zeichen und aller ihnen ähnlich sehenden Zeichen umgehend einzustellen. Eine Nichtbefolgung hat unmittelbaren und irreparablen Schaden für Kiwanis International zur Folge, für welchen keine angemessenen Rechtsmittel zur Verfü​gung stehen. Daher ist Kiwanis International befugt, gegen eine derartige Verwendung eine einstweilige Verfügung oder eine vorläufige und dauerhafte Verfügung zur Unterlassung einzuholen. (6/89)

d.  Der Widerruf oder die Aufhebung der Lizenz kann durch eine mehrheitliche Abstimmung des gesamten Vorstandes rückgängig gemacht werden. Alle Entscheidungen im Bezug auf den Widerruf bzw. die Wiedereinsetzung einer Lizenz zur Verwendung der Kiwanis-Zeichen sind endgültig.  (6/89)

ARTIKEL VIII. CLUBMITGLIEDER

Abschnitt 1.  Die Aktivmitglieder eines Clubs sollten die Verschiedenheit der Gemeinde repräsentieren, in der sich der Club befindet.  (7/05)

Abschnitt 2.  Mitgliedschaft

a. Bei den Mitgliedern eines Clubs handelt es sich vorwiegend um Aktivmitglieder gemäß Definition in diesen Statuten. Es gibt nur drei (3) weitere Mitgliederkategorien: privilegierte-, Senioren- und Ehrenmitglieder wie hierin definiert.

b. Die Mitgliedschaft in einem Club steht Personen ab achtzehn (18) Jahren und darüber hinaus zur Verfügung, die die Voraussetzungen für aktive-, privilegierte-, Senioren- oder Ehrenmitgliedschaft erfüllen. (6/02)

Abschnitt 3.  Aktivmitglieder

a. Die Aktivmitglieder müssen Personen von gutem Charakter und öffentlichem Ansehen sein, die im Einzugsgebiet des Clubs ihren Wohnsitz haben oder dort anderweitige Interessen zum Wohle der Gemeinschaft vertreten.  (7/88)

b. Die Aktivmitglieder haben eine Aufnahme​gebühr sowie einen Jahresbeitrag zu entrichten und können alle Privilegien der Mitgliedschaft im Club in Anspruch nehmen.  (6/96)

c. Aktivmitglieder haben regelmäßig an den Zusammenkünften des Clubs teilzunehmen und aktiv an den Clubveranstaltungen mitzuwirken; der Vorstand des jeweiligen Clubs nimmt alle sechs Monate eine Überprüfung der Präsenz und aktiven Teilnahme aller Clubmitglieder vor.  (6/89)

Abschnitt 4.  Qualifikationen für privilegierte  Mitgliedschaft

a. Alle Aktivmitglieder eines Clubs, die am oder vor dem 31. Juli 1963 zum privilegierten Mitglied auserwählt wurden, können auch weiterhin privilegierte Mitglieder bleiben. (1/85)

b. Ab dem 31. Juli 1963 kann kein Mitglied eines Clubs mehr zum privilegierten Mitglied ernannt werden.  (1/85)

c. Der Vorstand des jeweiligen Clubs prüft die Liste der privilegierten Mitglieder mindestens einmal pro Jahr und ist befugt, aus angemessenen Gründen die privilegierte Mitgliedschaft von Mitgliedern zu beenden bzw. diese Mitglieder wieder als Aktivmitglieder einzustufen.  (1/85)

d. Privilegierte Mitglieder haben den Jahresbeitrag zu entrichten und haben Anspruch auf alle Privilegien des Clubs.  (1/85)

e. Privilegierte Mitglieder sind nicht zur Teilnahme an den Clubsitzungen verpflichtet. (6/89)

f. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 wird die privilegierte Mitgliedschaft nicht mehr anerkannt. (1/06)

Abschnitt 5.  Qualifikation für die Senioren​mitgliedschaft

a. Aktivmitglieder eines Clubs, die mindestens zehn (10) Jahre lang Aktivmitglieder guter Führung in einem oder verschiedenen Clubs sind und die aus gesundheitlichen, beruflichen oder anderen vertretbaren Gründen die Präsenzvorschriften nicht einhalten können und sämtliche in den Statuten des Clubs aufgeführten Bedingungen eingehalten haben, können auf schriftlichen Antrag hin zu Seniorenmitgliedern gewählt werden.  (6/89)

b. Der Vorstand des jeweiligen Clubs prüft die Liste der Seniorenmitglieder mindestens einmal pro Jahr und ist befugt, aus angemessenen Gründen eine solche Senioren​mitgliedschaft zu beenden bzw. diese wieder in eine Aktivmitgliedschaft umzuwandeln. (6/89)

c. Seniorenmitglieder haben den Jahresbeitrag zu entrichten und haben Anspruch auf alle Privilegien des Clubs.  (6/89)

d. Seniorenmitglieder haben die Präsenz- und Teilnahmebestimmungen einzuhalten, die vom Vorstand des Clubs festgelegt werden.  (6/89)

Abschnitt 6.  Qualifikationen für die Ehren​mitgliedschaft

a. Personen, die sich um die Förderung des Gemeinwohls besonders verdient gemacht haben, können zum Ehrenmitglied eines Clubs gewählt werden, sofern sie für den Zeitraum von mindestens einem (1) Jahr weder Aktiv- noch Seniorenmitglied in diesem Club sind; danach können sie jährlich wiedergewählt werden. (1/06)

b. Ehrenmitglieder entrichten weder Aufnahme​gebühren noch Jahresbeiträge und genießen sämtliche Vorrechte des Clubs, mit Ausnahme des Stimmrechts und des Rechts auf Ausübung eines Amtes. (6/96)

c. Ehrenmitglieder sind nicht zur Teilnahme an den Clubsitzungen verpflichtet. (6/89)

Abschnitt 7.  Jedes aktive-, privilegierte-, Senioren- oder Ehrenmitglied mit uneingeschränkten Rechten in einem Club ist berechtigt, das Emblem und/oder andere Symbole von Kiwanis zu tragen.

Abschnitt 8.  Mitglieder, die gleichzeitig mehreren Clubs angehören

a. Es ist möglich, Mitglied in mehr als einem (1) Kiwanis Clubs zu sein.  (6/00)

b. Mitglieder, die mehr als einem (1) Club angehören: (6/00)

1) Sie sind verpflichtet, alle Pflichtbeiträge und ‑gebühren an die jeweiligen Clubs (einschließlich aller anfallenden Beiträge und Gebühren an den Distrikt und die Föderation, falls zutreffend) und Kiwanis International zu entrichten und können die Mitgliedschaft auf Lebenszeit nur in einem (1) Club beantragen.  (6/00)

2) Sie müssen einen der Clubs als primären Club für ihre Mitgliedschaft wählen. Die Mitgliedschaft in diesem primären Club dient als Grundlage für die Bewertung ihrer Qualifikation für eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit und für das Abonnement der offiziellen Publikation.  (6/00)

3) Sie müssen in der Regel Aktivmitglieder sein, es sei denn, das Mitglied erfüllt die hierin genannten Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft als Senioren- oder Ehrenmitglied. Es gelten die gleichen Privilegien und Verpflichtungen wie für andere Mitglieder des gleichen Status; die Präsenz- und Teilnahmevorschriften der Vorstände der einzelnen Clubs müssen erfüllt werden.  (6/00)

4) Bei Veranstaltungen auf Dis-trikt- oder auf internationaler Ebene darf das Stimmrecht nur für einen einzigen Club wahrgenommen werden.  (6/00)

Abschnitt 9.  Übergangsstatus

a. Für Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft in einem (1) Club ohne säumige Verpflichtungen beendet haben und den Wechsel zu einem anderen Club beabsichtigen, kann ein Übergangsstatus eingeräumt werden.  (6/00)

b. Aktive-, privilegierte- oder Seniorenmitglieder mit uneingeschränkten Rechten („in good standing“), die ihre Mitgliedschaft in einem Club aufkündigen, können den Übergangs​status für eine Höchstdauer von einem (1) Jahr bei Kiwanis International beantragen.  (6/00)

c. Die Gebühr für den Übergangsstatus ist bei Antragsstellung in Höhe des internationalen Jahres​beitrags (inklusive Gebühren, falls zutreffend) zu entrichten.  (6/00)

d. Mitglieder dürfen während des Übergangs​status bei Anlässen auf Club-, Distrikt- oder internationaler Ebene nicht als Vertreter eines Clubs auftreten.  (6/00)

e. Der Übergangsstatus endet mit der Aufnahme des Mitglieds in einen anderen Club oder nach Ablauf eines Jahres, falls keine Mitgliedschaft in einem anderen Club beantragt wird.  (6/00)

Abschnitt 10.  Mitglied auf Lebenszeit

a.  Kiwanis-Mitgliedern, die Aktiv-, privilegierte- oder Seniorenmitglieder des Clubs sind, kann bei der einmaligen Entrichtung einer Gebühr in Höhe des fünfzehnfachen (15) internationalen Jahres​beitrags, wie hierin festgelegt, die Mitgliedschaft auf Lebenszeit verliehen werden.  (6/89)

b.  Wird ein Kiwanis-Mitglied zum Mitglied auf Lebenszeit ernannt, ist der Club dieses Mitglieds damit von allen weiteren Beitragspflichten gegenüber Kiwanis International für dieses Mitglied befreit. Die finanziellen Verpflichtungen des betreffenden Mitglieds gegenüber dem Club und dem Distrikt, die Gebühren für das Abonnement der offiziellen Publikation sowie die Versicherungsprämie zur Deckung der Kosten der hier vorgesehenen Versicherung, verbleiben.  (7/07)

c.  Der Status der Mitgliedschaft auf Lebenszeit besteht nur,  solange das Mitglied einem angegliederten Club angehört.  (6/89)

d.  Der Vorstand von Kiwanis International entscheidet, wie viele Mitgliedschaften auf Lebens​zeit pro Verwaltungsjahr verliehen werden können.  (6/89)

Abschnitt 11.  Wahl der Mitglieder

a.  Kandidaten für die Aktivmitgliedschaft können nur aufgrund einer Einladung oder bei Wechsel von einem anderen aktiven Club zur  Aufnahme berücksichtigt werden. Dabei ist folgendes Verfahren anzuwenden:  (6/95)

(1) (a) Der Antrag auf Aufnahme eines neuen Mitglieds ist von einem Mitglied des jeweiligen Clubs, dem Sekretär oder Mitgliederkomitee des betreffenden Clubs vorzulegen. Der Antrag hat die Unterschrift des Antragstellers vorzuweisen und sollte von mindestens einem (1) weiteren Clubmitglied gegen​ge​zeichnet sein; beide Mitglieder müssen gute Führung nachweisen können. Der Antrag zur Aufnahme in die Mitgliedschaft wird dem Vorstand zur Erwägung vorgelegt.  (6/95)

(b) Ein Mitglied eines aktiven Clubs kann dem Vorstand eines anderen Clubs einen Antrag auf Vereinswechsel direkt vorlegen. Ein Antrag auf Vereins​wechsel sollte innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende der aktiven Teilnahme im ursprünglichen Club eingereicht werden. (6/95)

(2) Die Wahl neuer Mitglieder und die Annahme von Anträgen auf Vereinswechsel erfolgen in einer beschlussfähigen Sitzung des Clubvorstands, sofern Zweidrittel (2/3) der Anwesenden dafür stimmen.  (6/95)

(3) Befürwortet der Clubvorstand die Wahl, ist das neue bzw. das den Verein wechselnde Mitglied über die Maßnahme des Vorstands persönlich zu unterrichten; zu diesem Zeitpunkt wird auch die Mitgliedsgebühr eingefordert.  (6/95)

b. Die Wahl von privilegierten-, Senioren- und Ehren​mitgliedern in einem Club erfolgt wie in den  Standard-Statuten der Clubs vorgeschrieben. (10/87)

Abschnitt 12.  Disziplin der Mitglieder

Die Disziplin der Mitglieder in einem Club wird durch die Standard-Statuten der Clubs vorgeschrieben.  (10/87)

ARTIKEL IX.  DISTRIKTE

Abschnitt 1.  Zwecks Förderung der besten Interessen von Kiwanis werden die Distrikte der Clubs vom internationalen Vorstand erstellt, überwacht und kontrolliert und die Grenzen dafür festgelegt. Der internationale Vorstand kann die Grenzen dieser Distrikte nach bestem Ermessen verändern, vorausgesetzt, die betroffenen Föderationen, Distrikte und Clubs erhalten mindestens neunzig (90) Tage im Voraus eine entsprechende Mitteilung. Innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung kann eine Föderation, ein Distrikt oder Club eine schriftliche Erklärung seiner Zustimmung bzw. Ablehnung vorlegen und/oder eine Anhörung vor dem Vorstand, während dessen Sitzung anlässlich des nächsten Jahreskongresses, beantragen. Wird eine solche Anhörung beantragt, setzt der Vorstand den Termin dafür fest und unterrichtet die betroffenen Föderationen, Distrikte und Clubs. Vor Inkrafttreten einer Änderung hat der Vorstand alle bei einer möglichen Anhörung vorgebrachten Umstände sowie alle schriftlichen Erklärungen der Zustimmung oder Ablehnung in Betracht zu ziehen.  (7/98)

Abschnitt 2.  Die Amtsträger eines Distrikts sind der Distrikt-Governor, der Governor-Elect, der Immediate Past Governor, ein Lt. Governor für jede Division des Distrikts, und/oder ein Verwalter für jede Region des Distriktes, der Sekretär und der Schatzmeister. Gemäß diesen Statuten kann ein amtierender Governor ernannt werden.  (6/04)

Abschnitt 3.  Der Vorstand eines Distrikts setzt sich aus dem Distrikt-Governor, dem Governor-Elect, dem Immediate Past Governor, den Lt. Governors jeder Division und/oder den Verwaltern jeder Region, dem Schatzmeister und dem Sekretär des betreffenden Distrikts zusammen. Wird gemäß diesen Statuten ein amtierender Governor benannt, ist er für die Dauer der Abwesenheit des Distrikt-Governors Mitglied des Vorstands. Die Distrikt-Statuten sehen eventuell höchstens zwei (2) weitere ehemalige Governors als Mitglieder des jeweiligen Vorstands vor. (6/04)

Abschnitt 4.  Der Distrikt-Governor und der Governor-Elect werden gemäß den Statuten des Distrikts bei der Jahresversammlung des Distrikts gewählt. Gemäß den Distrikt-Statuten werden die Lt. Governors bei einer Sitzung der Club-Delegierten in den jeweiligen Divisionen gewählt, die speziell zu diesem Zweck einberufen und spätestens in der zweiten Aprilwoche abgehalten wird. Gemäß den Statuten des Distrikts werden die Verwalter jeder Region bei einer Delegiertenversammlung der jeweilige Region gewählt, die speziell zu diesem Zweck einberufen und zwischen der ersten Woche des Verwaltungsjahres und spätestens am 15. Mai abgestalten wird. Der Sekretär und der Schatzmeister des Distrikts können gemäß den Statuten des Distrikts gewählt bzw. ernannt werden. Die Ämter des Distrikt-Sekretärs und -Schatzmeisters können von einer (1) Person bekleidet werden; ansonsten ist keine Ämterkombination zulässig. Die Distrikt-Amtsträger, außer den gemäß den Statuten des Distrikts einzeln gewählten Distrikt-Verwaltern, dienen für eine Amtszeit von einem (1) Jahr bzw. bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Qualifikation der jeweiligen Amtsnachfolger. Die Amtszeit der einzeln gewählten Distrikt-Verwalter kann sich gemäß den Statuten des Distrikts bis auf drei (3) Jahre belaufen. Alle Distrikt-Amtsträger treten ihr Amt am 1. Oktober an.  (7/05)

Abschnitt 5.  Als Amtsträger von Kiwanis International führen der Distrikt-Governor und der Governor-Elect die Aufgaben durch, die in diesen Statuten, in der jeweils gültigen Fassung, in den Verfahrensvorschriften und Regelungen des Vorstands von Kiwanis International sowie in den Statuten des Distrikts vorgesehen sind.  (7/98)

Abschnitt 6.  Die Aufgaben der anderen Distrikt-Amtsträger und des Distrikt-Vorstands sind in den Statuten des Distrikts vorgeschrieben. 

Abschnitt 7.  Der Vorstand jedes Distrikts hält mindestens zwei (2) Versammlungen pro Verwaltungsjahr ab; eine (1) Versammlung vor dem 31. Oktober, zu einem vom Governor festgelegten Zeitpunkt und Ort und eine zweite Versammlung anlässlich der Distrikt-Jahresversammlung; Ort und Zeit dieser zweiten Versammlung werden vom Vorstand festgelegt. Wird die erste Versammlung vor dem 1. Oktober abgehalten, treten die beschlossenen Maßnahmen am 1. Oktober in Kraft. Der Chief Executive Director von Kiwanis International sollte mindestens dreißig (30) Tage vor allen Sitzungen des Distrikt-Vorstands eine Mitteilung über die bevorstehende Sitzung erhalten.  (7/07)

Abschnitt 8.  Wie hierin vorgesehen, werden von jedem Distrikt Jahresversammlungen abgehalten, außer wenn der internationale Vorstand in einem gegebenen Jahr zu dem Schluss kommt, dass die Einberufung einer Jahresversammlung aufgrund einer Notlage im Distrikt nicht durchführbar ist. In diesem Fall hat der internationale Vorstand durch weiteren Beschluss die Befugniss, nach bestem Ermessen Maßnahmen und Verfahrensregeln für die Abwicklung aller Geschäfte festzulegen, die normalerweise bei einer solchen Jahresversammlung abgewickelt werden. (7/88)

Abschnitt 9.  Die Jahresversammlung der jeweiligen Distrikte findet zwischen dem 15. März und 15. September an einem vom Distrikt-Vorstand festgelegten und vom Vorstand von Kiwanis International genehmigten Ort und Termin statt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahres​versammlung eines Distrikts nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen vor einem Jahreskongress von Kiwanis International, während einer solchen Versammlung oder dreißig (30) Tage danach abgehalten werden soll. Dem Chief Executive Director von Kiwanis International sollte mindestens sechs (6) Monate vor dem jeweiligen Termin eine Mitteilung über die Distrikt-Jahresversammlung vorliegen.  (7/07)

Abschnitt 10.  Die jeweiligen Mitglied​clubs eines Distrikts, die bei Kiwanis International und im jeweiligen Distrikt als „in gutem Zustand“ geführt werden, haben bei allen Distrikt-Versammlungen Anrecht auf drei (3) Delegierte, von denen einer (1) der Präsident ist; die Delegierten sind gemäß den Statuten des Distrikts auszuwählen; sie sind mit den entsprechenden Befugnissen, wie in den Distriktstatuten festgelegt, versehen. Alle Amtsträger und ehemaligen Governors eines Distrikts nehmen an der Distrikt-Versammlung als Delegierte von-Amts-wegen teil.  (7/98)

Abschnitt 11.  Die Distrikt Standard-Statuten werden von den jeweiligen Distrikten bei der Jahresversammlung angenommen. Änderungen oder Zusätze dieser Distrikt-Statuten treten nur nach vorheriger Zustimmung des Vorstands in Kraft.

Abschnitt 12.  Innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Abschluss einer Versammlung, einer Vorstandssitzung oder einer Amtsträger-Konferenz auf Distrikt-Ebene lässt der Sekretär des Distrikts dem Chief Executive Director von Kiwanis International ein schriftliches Sitzungsprotokoll zukommen. Dieses Protokoll ist vom Distrikt-Governor zu genehmigen und stellt eine Zusammenfassung der Sitzungen und aller ergriffenen Maßnahmen dar und enthält Kopien aller vorgesehenen Änderungen, Entschlüsse und Empfehlungen im Zusammenhang mit den Distrikt-Statuten.  (7/07)

Abschnitt 13.  Den offiziellen Delegierten eines neu organisierten Clubs werden bei Distrikt-Versammlungen auch schon vor der formellen Übergabe der Gründungsurkunde alle Rechte verliehen, sofern die Gründung des Clubs vom Vorstand von Kiwanis International bereits gebilligt wurde.  (6/89)

Abschnitt 14.  Falls zweckmäßig, kann der Vorstand einen offiziellen Vertreter zur Teilnahme an den jeweiligen Distrikt-Versammlungen benennen.  (6/89)

Abschnitt 15.  Jeder Club innerhalb der geographischen Grenzen eines Kiwanis-Distrikts ist Mitglied dieses Distrikts, solange die Mitglieder dieses Clubs diese Statuten und die Statuten des Distrikts einhalten.

Abschnitt 16.  Die Distrikte können sich in der gleichen Art und Weise und zu den gleichen Bedingungen eingliedern lassen wie Clubs.  (7/88)

Abschnitt 17.  Das Verwaltungs- und Geschäftsjahr aller Distrikte beginnt jeweils am 1. Oktober.

ARTIKEL X. Föderationen
Abschnitt 1.  Zwecks Förderung der besten Interessen von Kiwanis ist der internationale Vorstand befugt, die Föderationen der Distrikte zu erstellen, diese Föderationen zu überwachen und zu kontrollieren sowie deren Grenzen festzulegen. Der internationale Vorstand ist berechtigt, diese Föderationsgrenzen nach bestem Ermessen festzulegen und abzuändern. Innerhalb einer Frist von mindestens neunzig (90) Tagen vor Inkrafttreten einer vorge​schlagenen Änderung müssen die betroffenen Föderationen, Distrikte und Clubs entsprechend unterrichtet werden. Innerhalb der folgenden dreißig (30) Tage nach Eingang einer solchen Mitteilung kann die Föderation, der Distrikt oder Club eine schriftliche Erklärung der Zustimmung bzw. Ablehnung vorlegen und eine Anhörung vor dem Vorstand während der Vorstandssitzung anlässlich des nächsten Jahres​kongresses beantragen. Wird eine solche Anhörung beantragt, legt der Vorstand den Zeitplan dafür fest und unterrichtet die betroffenen Föderationen, Distrikte und Clubs entsprechend. Vor Inkrafttreten irgendwelcher Änderungen hat der Vorstand alle bei einer möglichen Anhörung vorgebrachten Umstände sowie alle schriftlichen Erklärungen der Zustimmung oder Ablehnung in Betracht zu ziehen.  (6/90)

Abschnitt 2.  Die Amtsträger einer Föderation sind der Präsident (oder amtierende Präsident) und alle sonstigen Amtsträger, wie in den Statuten der Föderation vorgesehen.  (7/88)

Abschnitt 3.  Der Vorstand einer Föderation setzt sich aus den Amtsträgern und gemäß den Statuten der Föderation sonstigen Vorstands​mitgliedern zusammen.  (7/88)

Abschnitt 4.  Der Präsident der Föderation, sonstige Amtsträger und Vorstandsmitglieder der Föderation sind gemäß den Statuten der Föderation zu wählen. Amtsträger, die ein höheres Amt bekleiden, als das eines Vorstandsmitglieds, werden für eine Amtszeit von einem (1) Jahr gewählt; die Vorstandsmitglieder werden für eine Amtszeit von drei (3) Jahren bzw. bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Qualifizierung ihrer Amtsnachfolger gewählt. Die Amtszeit aller Amtsträger und Vorstandsmitglieder auf Föderationsebene beginnt am 1. Oktober.  (6/92)

Abschnitt 5.  Der Präsident der Föderation ist Mitglied des Internationalen Rats und nimmt die Aufgaben wahr, die in diesen Statuten und den Statuten der Föderation festgelegt sind.  (7/88)

Abschnitt 6.  Die Statuten der Föderation beschreiben die Aufgaben der übrigen Amtsträger und des Vorstands der Föderation.  (7/88)

Abschnitt 7.  Der Vorstand der jeweiligen Föderation hält mindestens zwei (2) Sitzungen pro Verwaltungsjahr ab, eine (1) vor dem 31. Oktober, zu einem vom Präsidenten der Föderation festgelegten Zeitpunkt und Ort; eine zweite Sitzung findet im Rahmen der Jahresversammlung der Föderation statt. Der Ort und Zeitpunkt dieser zweiten Sitzung werden vom besagten Vorstand festgelegt. 

Wird die erste Versammlung vor dem 1. Oktober abgehalten, treten die beschlossenen Maßnahmen am 1. Oktober in Kraft. Der Chief Executive Director von Kiwanis International sollte mindestens dreißig (30) Tage vor allen Sitzungen des Föderationsvorstands eine Mitteilung über die bevorstehende Sitzung erhalten.  (7/07)

Abschnitt 8.  Jede Föderation hält gemäß ihren Statuten eine Jahresversamm​lung ab, außer wenn der internationale Vorstand in irgendeinem Jahr zu dem Schluss kommt, dass die Einberufung einer Jahresversammlung aufgrund einer Notlage nicht durchführbar ist. In diesem Fall hat der internationale Vorstand durch weiteren Beschluss die Befugnis, nach bestem Ermessen Maßnahmen und Verfahrensregeln für die Abwicklung aller Geschäfte festzulegen, die normalerweise bei einer solchen Jahresversammlung abge-wickelt werden.  (7/88)

Abschnitt 9.  Die Jahresversammlung einer Föderation wird gemäß den Statuten der Föderation abgehalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresversammlung der jeweiligen Föderation nicht innerhalb von zwanzig (20) Tagen vor einem Jahreskongress von Kiwanis International, während dieser Zeit oder zwanzig (20) Tage danach abgehalten sollte, außer wenn der Jahresongress von Kiwanis International im geographischen Gebiet der Föderation stattfindet. Der Chief Executive Director von Kiwanis International sollte mindestens (6) Monate vor dem Termin der Jahresversammlung der Föderation eine Mitteilung hierüber erhalten.  (7/07)

Abschnitt 10. Die jeweiligen Mitgliedclubs einer Föderation, die bei Kiwanis International, bei dieser Föderation und auf Distrikt-Ebene „in gutem Zustand“ geführt werden, haben bei allen Versammlungen ihrer Föderation Anrecht auf drei (3) Delegierte, von denen einer (1) der Präsident ist. Die Delegierten sind nach den Statuten der Föderation auszuwählen und mit entsprechenden Befugnissen zu versehen. Alle Amtsträger der Föderation, ehemalige Präsidenten der Föderation und frühere Distrikt-Governors von Distrikten der Föderation nehmen an der Föderationsversammlung als Delegierte von-Amts-wegen teil.  (7/98)

Abschnitt 11.  Die Statuten der Föderation werden bei der Jahresversammlung von der jeweiligen Föderation angenommen. Änderungen oder Zusätze zu den Statuten der jeweiligen Föderation treten erst nach vorheriger Zustimmung durch den internationalen Vorstand in Kraft. Nach Annahme der neuen Statuten der jeweiligen Föderation durch der Vorstand von Kiwanis International werden die bisher gültigen Statuten ersetzt.  (7/88)

Abschnitt 12.  Innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Abschluss einer Versammlung, einer Vorstandssitzung oder einer Sitzung der Amtsträger auf Föderationsebene sollte der Sekretär der Föderation dem Chief Executive Director von Kiwanis International ein schriftliches Sitzungsprotokoll zukommen lassen. Dieses Protokoll ist vom Föderations​präsidenten zu genehmigen und stellt eine Zusammen​fassung der Sitzungen und aller beschlossenen Maßnahmen dar und umfasst Kopien aller angenommenen Änderungen, Beschlüsse und Empfehlungen im Zusammenhang mit den Statuten der Föderation.  (7/07)

Abschnitt 13.  Den offiziellen Delegierten eines neu organisierten Clubs im geographischen Gebiet der Föderation werden bei den Föderations​versammlungen auch schon vor der formellen Übergabe der Gründungsurkunde alle Rechte verliehen, sofern die Gründung des Clubs vom Vorstand von Kiwanis International bereits gebilligt wurde.  (6/89)

Abschnitt 14.  Jeder Distrikt und jeder Club innerhalb der geographischen Grenzen einer Kiwanis-Föderation ist Mitglied dieser Föderation. Diese Distrikte bzw. Clubs haben die Statuten von Kiwanis International und die Statuten der Föderation einzuhalten.  (7/88)

Abschnitt 15.  Föderationen können sich in der gleichen Art und Weise und zu den gleichen Bedingungen eingliedern lassen wie Clubs.  (7/88)

Abschnitt 16.  Das Verwaltungs- und Geschäftsjahr einer Föderation beginnt jeweils am 1. Oktober.  (7/88)

Abschnitt 17.  Falls durchführbar, kann der Vorstand einer Föderation einen offiziellen Vertreter zur Teilnahme an den jeweiligen Distrikt-Versammlungen der Distrikte innerhalb einer Föderation benennen.  (6/89)

ARTIKEL XI. AMTSTRÄGER

Abschnitt 1.  Die Amtsträger von Kiwanis International sind der Präsident, der Präsident-Elect, der Immediate Past Präsident, der Vizepräsident, der Chief Executive Director, fünfzehn (15) Trustees sowie ein Distrikt-Governor pro Distrikt. Die Rechte und Pflichten jedes Amtsträgers sind in diesen Statuten festgelegt.  (7/07)

Abschnitt 2.  Das Amtsjahr der Amtsträger von Kiwanis International beginnt jeweils am 1. Oktober jedes Jahres.  (6/97)

Abschnitt 3.  Die jeweils gewählten Amtsträger müssen Aktiv-, privilegierte- oder Seniorenmitglieder mit uneingeschränkten Rechten („in good Standing“) in einem Club sein; die Mitglieder des Vorstands müssen bereits als Distrikt-Governor fungiert haben. Verschiedene Ämter dürfen nicht von einer (1) Person bekleidet werden. Amtsträger dürfen nicht mehr als ein (1) internationales Amt zur selben Zeit bekleiden.  (6/97)

Abschnitt 4.  Alle Amtsträger – mit Ausnahme des Chief Executive Directors – verrichten ihr Amt ohne jegliche Entschädigung. Die gewählten Amtsträger dürfen keine von Kiwanis International bezahlte Beschäftigung annehmen.  (7/07)

Abschnitt 5.  Der Vorstand ernennt den Chief Executive Director und setzt sein Gehalt fest. Er ist ferner befugt, nach bestem Ermessen weitere Verwaltungsposten zu besetzen und dafür die entsprechende Vergütung festzulegen.  (7/07)

Abschnitt 6.  Der Präsident, Präsident-Elect und der Vizepräsident werden beim internationalen Jahreskongress für eine Amtszeit von einem (1) Verwaltungsjahr gewählt. Als Voraussetzung für die Besetzung eines dieser Ämter gilt, dass der jeweilige Amtsträger zuvor zwei (2) Jahre als Trustee fungiert hat.  (7/06)

Abschnitt 7. Trustees 

a. Die Amtszeit der Trustees beträgt (3) Jahre, abgesehen von denjenigen, die als Stellvertreter gewählt werden, um unbesetzte Ämter zu füllen. 

b. Jedes Mitglied kann höchstens für eine Amtszeit von vier (4) Jahren als Trustee tätig sein. Wird ein Mitglied jedoch vom Internationalen Vorstand zum Stellvertreter ernannt, um den noch nicht verstrichenen Zeitraum einer vakanten Stelle zu besetzen, dann darf diese Amtszeit als Trustee für die Anwendung dieser Bestimmung nicht angerechnet werden.  (6/01).
c. In jedem Verwaltungsjahr sind mindestens fünf (5) Trustees zu wählen: drei (3) aus der Region I und zwei (2) aus anderen Regionen.  (6/97) 

Abschnitt 8.  Die Distrikt-Governors sind gemäß der in den Statuten des Distrikts beschriebenen Art und Weise in den Distrikten zu wählen.

Abschnitt 9.  Alle Amtsträger verbleiben bis zur Wahl und Qualifizierung ihrer Nachfolger im Amt.

Abschnitt 10.  Vakante Ämter werden gemäß der in den Statuten vorgesehenen Art und Weise besetzt.

Abschnitt 11.  Falls ein Trustee, der eine verbleibende Amtszeit von einem (1) Jahr vor sich hat, für ein Amt über die Vorstandsebene hinaus kandidiert, läuft die Amtszeit des besagten Trustees am 30. September im Anschluss an die Jahresversammlung ab, bei der der Trustee für das höhere Amt kandidiert.  (7/98)

ARTIKEL XII.  PFLICHTEN DER AMTSTRÄGER

Abschnitt 1.  Präsident

Der Präsident führt auf allen internationalen Kongressen und Versammlungen des Vorstands, des Exekutivkomitees und des Internationalen Rates von Kiwanis International den Vorsitz. In Ausübung seiner Pflichten beaufsichtigt er die allgemeinen Tätigkeiten und Aktivitäten von Kiwanis International und nimmt alle Aufgaben wahr, die üblicherweise mit dem Amt eines Präsidenten verbunden sind.  (7/07)

Abschnitt 2.  Präsident-Elect

Die Pflichten des Präsidenten-Elect werden mitunter vom internationalen Vorstand zugewiesen.

Abschnitt 3.  Immediate Past Präsident

Die Pflichten des Immediate Past Präsidenten werden durch die Statuten definiert oder jeweils vom Vorstand bestimmt.  (6/89)

Abschnitt 4.  Vizepräsident

Der Vizepräsident hat die Aufgabe, die finanzielle Situation von Kiwanis International regelmäßig zu überprüfen und den Vorstand in dieser Hinsicht zu beraten. Er gibt einen Bericht über die finanzielle Situation von Kiwanis International beim Jahreskongress ab und führt die Aufgaben durch, die üblicherweise mit diesem Amt verbunden sind oder die ihm vom Präsidenten oder vom internationalen Vorstand mitunter zugewiesen werden.  (7/06)

Abschnitt 5.  Chief Executive Officer (CEO)

a. Der Chief Executive Officer (CEO) fungiert als geschäftsführender Amtsträger von Kiwanis International unter Aufsicht und Leitung des Präsidenten und des internationalen Vorstands. Der Chief Executive Officer (CEO) unterstützt den Präsidenten und den internationalen Vorstand bei der Ausübung der Geschäfte von Kiwanis International und nimmt alle in diesen Statuten präzisierten und implizierten Aufgaben oder Aufgaben die ihm vom internationalen Vorstand übertragen werden, wahr.  (7/07)

b. Der Chief Executive Officer nimmt an allen Sitzungen des internationalen Vorstands, des Exekutivkomitees und des Internationalen Rates sowie an allen internationalen Kongressen von Kiwanis International teil und fungiert dabei als Sekretär ohne Stimmrecht.  (7/07) 

c. Um die gewissenhafte Ausübung seines Amtes zu gewährleisten, hinterlegt der Chief Executive Director die vom internationalen Vorstand verlangten Sicherheiten und Gelder.  (7/07)

d. Der Chief Executive Director unterzeichnet alle von Kiwanis International erstellten Schriftstücke (falls erforderlich) und versieht sie mit dem offiziellen Siegel der Organisation (falls erforderlich); er führt die Bücher und ist für ordnungsgemäße interne Verfahren zur Rechnungskontrolle verantwortlich, u.a. für die Einzahlung, Gutschrift und Auszahlung von Mitteln von Kiwanis International in der vom internationalen Vorstand genehmigten und vorgeschriebenen Art und Weise.  (7/07) 

e. Anlässlich des internationalen Kongresses erstattet der Chief Executive Director von Kiwanis International einen Jahresbericht; wie vom Präsidenten oder dem internationalen Vorstand angewiesen werden auch andere Berichte erstattet. Der Präsident, der internationale Vorstand oder vom Vorstand ernannte Revisoren haben jederzeit Einsicht in die Konten, die Akten und die Buchhaltung von Kiwanis International.  (7/07)

f. Der Chief Executive Director ist Geschäftsführer der Hauptverwaltung von Kiwanis International, der Regionalen Service Center und deren Abteilungen. Er ist für die Auswahl der Mitarbeiter und deren Aufsicht verantwortlich; dabei untersteht er der Anleitung und Kontrolle durch den internationalen Vorstand. Der Chief Executive Director fungiert als Chefredakteur der offiziellen Publikation von Kiwanis International; er nimmt die Aufgaben wahr, die ihm gemäß dieser Statuten zugewiesen sind.  (7/07)

Abschnitt 6.  Distrikt-Governors

Unter Leitung und Aufsicht des Vorstands von Kiwanis International haben die Distrikt-Governors die Aufgabe, die Ziele von Kiwanis International zu fördern und die Interessen der Clubs in ihrem Distrikt zu vertreten.  (6/89)

Abschnitt 7.  Vorstandsmitglieder

Alle Mitglieder des Vorstands übernehmen als Amtsträger von Kiwanis International die Aufgaben und Pflichten, die gemäß diesen Statuten in der jeweils geltenden Form sowie durch die Verfahrensvorschriften und Regelungen des Vorstands von Kiwanis International vorgeschrieben werden.  (7/98)

ARTIKEL XIII.  VORSTAND

Abschnitt 1.

a. Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten, dem Präsidenten-Elect, dem Immediate Past Präsidenten, dem Vizepräsidenten sowie fünfzehn (15) Trustees zusammen.  (7/06)

b. (1) Zur repräsentativen Vertretung im Vorstand wird Kiwanis International in fünf (5) Wahlbezirke wie folgt unterteilt:  (6/97)

Region I – Alle Distrikte, die einen (1) oder mehrere der 50 Staaten der USA umfassen.

Region II – Der Distrikt Ostkanada, der Distrikt Karibischer Raum sowie der Distrikt Westkanada.

Region III – Europa, beinhaltet sind alle Distrikte in Europa.

Region IV – Der Asien-Pazifik Raum, einschließlich der Distrikte Australien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland-Südpazifik, Philippinen-Luzon, Philippinen-Süd sowie Taiwan.  (6/93)

Region V – Die Amerikas, beinhaltet sind alle Gebiete südlich der Vereinigten Staaten.  (6/97)

(2) Alle Clubs in Gebieten, die nicht in Distrikte eingeteilt sind, werden durch Regelung des Vorstands einer Region zugewiesen.  (6/96)

(3) Distrikte, die nach Verabschiedung dieser Satzungsänderung gegründet werden, werden durch Regelung des Vorstands einer Region zugewiesen.

c. Die Trustees des Vorstands sind so zu wählen, dass Folgendes gewährleistet ist:  (6/97)

(1)  Region I

(a)  Die Trustees werden in freier Wahl von den Delegierten der Region I beim internationalen Jahreskongress gewählt, sofern kein alternatives Wahlverfahren für Region I vorgelegt und vom internationalen Vorstand genehmigt wird.  (7/98)

(b)  Region I werden neun (9) Trustees garantiert.  (6/97)

(2) Region II wird ein (1) Trustee garantiert. Der Trustee wird von der Region aufgrund einer Verfahrensempfehlung ausgewählt, die dem internationalen Vorstand vorgelegt und vom Vorstand genehmigt werden muss.  (6/97)

(3) Region III werden zwei (2) Trustees garantiert. Die Trustees werden von der Region aufgrund einer Verfahrensempfehlung ausgewählt, die dem Vorstand vorgelegt und vom Vorstand genehmigt werden muss.  (6/97)

(4) Region IV werden zwei (2) Trustees garantiert. Die Trustees werden von der Region aufgrund einer Verfahrensempfehlung ausgewählt, die dem Vorstand vorgelegt und vom Vorstand genehmigt werden muss.  (6/97)

(5)  Region V 

(a) Wenn in Region V nur ein (1) Distrikt vorhanden ist, ist die Vorstands​position durch einen nominierten Kandidaten aus den Regionen II, III, IV oder V zu besetzen. Die Besetzung dieses garantierten Sitzes wird durch die Delegierten und die Delegierten von-Amts-wegen während des internationalen Jahreskongresses in freier Wahl entschieden.  (7/98)

(b) Wenn in Region V mindestens zwei (2) Distrikte vorhanden sind, steht Region V unter Berücksichtigung des vorausgegangenen Unterabschnitts (5)(a) eine (1) Trusteeposition zu, die von der Region aufgrund einer Verfahrensempfehlung zu besetzen ist, die dem Vorstand vorgelegt und vom Vorstand genehmigt werden muss.  (6/97)

d. Kein Distrikt darf mehr als ein (1) Mitglied im Vorstand haben.

e. Ein Distrikt kann über die Dauer von einem (1) Verwaltungsjahr nicht im Vorstand vertreten sein, nachdem ein Mitglied des entsprechenden Distrikts seine Amtszeit im Vorstand abgeleistet hat; ausgenommen, ein garantierter Sitz ist in Übereinstimmung mit diesen Statuten zu besetzen.

Abschnitt 2.  Der Vorstand von Kiwanis International hält mindestens drei (3) Sitzungen pro Jahr an Orten und zu Terminen ab, die vom Vorstand festgelegt werden; darüber hinaus können Sitzungen durch den Präsidenten oder aufgrund eines schriftlichen Antrags von mindestens sieben (7) Vorstands​mitgliedern einberufen werden. Jedem Mitglied des Vorstands sollte mindestens dreißig (30) Tage vor einem solchen Sitzungstermin eine Mitteilung des Chief Executive Directors über Ort und Zeitpunkt der Vorstands​sitzung zugehen.  (7/07)

Abschnitt 3.  Auch ohne Einberufung von Sitzungen kann der Vorstand mit Zustimmung des Präsidenten auf dem gesetzlich zugelassenen Korrespondenzweg Geschäfte tätigen, indem die Vorstandsmitglieder über die ihnen vom Chief Executive Director von Kiwanis International schriftlich auf dem vom Mitglied gewünschten effizientesten und schnellsten Wege zugegangenen Anträge abstimmen. Gibt die Mehrheit der Vorstandsmitglieder innerhalb von zwanzig (20) Tagen nach Versand solcher Vorschläge ihre Zustimmung zu diesem Antrag schriftlich an den Chief Executive Director ab, gilt der Antrag als angenommen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein angenommener Antrag erst zehn Tage nach dem Termin in Kraft tritt, an dem der Chief Executive Director den jeweiligen Vorstandsmitgliedern einen Bericht über das Abstimmungsergebnis zugesandt hat. Das Abstimmungsergebnis und der Bericht sind im Protokoll der nächsten Sitzung festzuhalten. Die Stimmzettel einer solchen schriftlichen Abstimmung sind bei der nächsten Sitzung des Vorstands vorzuweisen, woraufhin sie vernichtet werden können.  (7/07)

Abschnitt 4.  Mit zehn (10) Mitgliedern ist der Vorstand zur Abwicklung von Geschäften beschlussfähig; ausgenommen davon sind Fälle, für die aufgrund der Statuten eine höhere Stimmenzahl erforderlich ist.  (6/97)

Abschnitt 5.  Der Vorstand definiert die Verfahrensvorschriften und hat unbeschränkte Vollmacht in allen Angelegenheiten von Kiwanis International. Alle vom Vorstand angenommenen Richtlinien werden innerhalb von 120 Tagen nach Verabschiedung in der offiziellen Publikation veröffentlicht.  (7/07)

Abschnitt 6.  Die Auslegung dieser Statuten durch den Vorstand ist endgültig und bindend, außer wenn diese Auslegung durch den Vorstand bei einem darauffolgenden Jahreskongress von Kiwanis International geändert oder widerrufen wird. Zur Abänderung der Auslegung hat der Antragsteller den Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung vorzulegen.  (7/98)

Abschnitt 7.  Der Vorstand legt einen langfristigen Plan für Kiwanis International fest und führt ihn durch. Dieser Plan ist jährlich zu überprüfen und, falls erforderlich, zu revidieren. (6/89)

ARTIKEL XIV. INTERNATIONALER RAT

Abschnitt 1.  Hiermit wird ein Internationaler Rat geschaffen, der auf Einberufung des Vorstands eine (1) ordentliche Sitzung abhält. Zusätzliche Sitzungen können vom Exekutivkomitee des Vorstands einberufen werden. Jedes Mitglied des Internationalen Rates ist durch den Chief Executive Director mindestens dreißig (30) Tage vor einer Sitzung schriftlich auf die vom Mitglied bevorzugte günstigste und zeitgerechteste Weise über Zeitpunkt und Ort der Sitzung des Internationalen Rates zu informieren.  (7/07)

Abschnitt 2.  Auch ohne Einberufung von Sitzungen kann der Internationale Rat mit Zustimmung des Internationalen Vorstands auf dem gesetzlich zugelassenen Korrespondenzweg Geschäfte tätigen, indem der Rat über die ihnen vom Chief Executive Director von Kiwanis International schriftlich auf dem vom Mitglied gewünschten effizientesten und schnellsten Wege zugegangenen Anträge abstimmen. Gibt die Mehrheit des Internationalen Rats innerhalb von zwanzig (20) Tagen nach Versand solcher Vorschläge ihre Zustimmung zu diesem Antrag schriftlich an den Chief Executive Director ab, gilt der Antrag als angenommen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein angenommener Antrag erst zehn Tage nach dem Termin in Kraft tritt, an dem der Chief Executive Director den jeweiligen Vorstandsmitgliedern einen Bericht über das Abstimmungsergebnis zugesandt hat. Das Abstimmungsergebnis und der Bericht sind im Protokoll der nächsten Sitzung festzuhalten. Die Stimmzettel einer solchen schriftlichen Abstimmung sind bei der nächsten Sitzung des Vorstands vorzuweisen, woraufhin sie vernichtet werden können.  (7/07)

Abschnitt 3.  Der Internationale Rat setzt sich aus dem Vorstand, den Past Präsidenten von Kiwanis International, den Präsidenten der Föderationen, dem Vorsitzenden von Kiwanis Asien-Pazifik und den Distrikt-Governors zusammen. Falls ein Distrikt-Governor an einer Sitzung des Rates nicht teilnehmen kann, kann der Governor mit Zustimmung des Internationalen Vorstands den Governor-Elect des betreffenden Distrikts oder einen Lt. Governor zum stellvertretenden Teilnehmer an der Sitzung, mit gleichartigen Befugnissen, ernennen.  (7/07)

Abschnitt 4.  Der Internationale Rat konferiert mit dem Vorstand und steht ihm im Hinblick auf Angelegenheiten von Kiwanis International beratend zur Seite. Durch Zweidrittelmehrheit (2/3) des gesamten Rates bei jeder Sitzung kann der Internationale Rat jede Regelung dieser Statuten durchsetzen bzw. ändern, die einen Mehrheitsbeschluss erfordert. Voraussetzung dabei ist, dass eine Kopie der vorgeschlagenen Änderungen den jeweiligen Ratsmitgliedern mindestens dreißig (30) Tage vor der Sitzung des Rates zugeht. Vom Internationalen Rat angenommene Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Statuten bleiben in Kraft, sofern sie nicht beim darauffolgenden Jahreskongress, gemäß diesen Statuten, widerrufen werden.  (7/07)

Abschnitt 5.  Der Präsident führt den Vorsitz auf Sitzungen des Internationalen Rates. In seiner Abwesenheit führt der Vizepräsident den Vorsitz. In Abwesenheit des Vizepräsidenten wird ein Vorsitzender vom Rat ausgewählt. (7/07)

ARTIKEL XV. INTERNATIONALE KONGRESSE

Abschnitt 1.  Kiwanis International hält einmal pro Verwaltungsjahr einen internationalen Jahreskongress ab. Zeitpunkt und Ort werden vom Vorstand gemäß der in diesen Statuten stipulierten Art und Weise festgelegt, es sei denn, der Vorstand kommt in irgendeinem Jahr zu dem Schluss, dass ein Jahreskongress aufgrund einer Notlage nicht durchführbar ist. In diesem Fall hat der internationale Vorstand durch weiteren Beschluss die Befugnis, nach bestem Ermessen Maßnahmen und Verfahrensregeln für die Abwicklung aller Geschäfte festzulegen, die normalerweise bei einem solchen Jahreskongress abgewickelt werden. Ein Ausnahmefall ist die Wahl der Amtsträger, die durch diese Statuten geregelt wird.  (7/98)

Abschnitt 2.  Der internationale Jahreskongress findet zu einem vom Vorstand festgelegten Zeitpunkt während der Monate Mai, Juni oder Juli statt. Diese Entscheidung ist spätestens neunzig (90) Tage vor dem Kongresstermin zu treffen. (7/98)

Abschnitt 3.  Über Ort und Zeitpunkt des internationalen Jahreskongresses entscheidet der Vorstand mindestens drei (3) Jahre vor dem Versammlungstermin. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, einen Alternativort bzw. -datum festzulegen, falls die Umstände zu einem späteren Zeitpunkt dies erforderlich oder angebracht erscheinen lassen.  (1/06)

Abschnitt 4.  Außerordentliche Versammlungen von Kiwanis International sind auf Antrag einer Mehrheit von Clubs in gutem Zustand oder auf Antrag von Dreiviertelmehrheit (3/4) der Vorstandsmitglieder einzuberufen.  (7/98)

Abschnitt 5.  Termin und Ort außerordentlicher Versammlungen von Kiwanis International werden durch Mehrheitsbeschluss des Vorstands festgelegt.  (7/98)

Abschnitt 6.  Der Chief Executive Director versendet mindestens neunzig (90) Tage vor dem Termin des internationalen Jahreskongresses eine offizielle Einladung an alle Clubs zu dieser Versammlung. Im Falle einer außerordentlichen Versammlung versendet der Chief Executive Director mindestens dreißig (30) Tage vor dem Versammlungstermin eine offizielle Einladung. (7/07)

Abschnitt 7.  Dem Vorstand obliegt die Aufsicht und Organisation aller internationalen Kongresse. Der Vorstand gibt das offizielle Programm und die Tagesordnung der jeweiligen Versammlung bekannt.  (7/98)

Abschnitt 8.  Der Vorstand legt für alle Teilnehmer internationaler Kongresse eine einheitliche Teilnahmegebühr fest, die an Kiwanis International zu entrichten ist.  (7/98)

ARTIKEL XVI. DELEGIERTE UND DELEGIERTE VON-AMTS-WEGEN

Abschnitt 1.  Jeder Club in gutem Zustand hat bei den internationalen Kongressen das Recht auf zwei (2) Delegierte und zwei (2) Stellvertreter. Diese Delegierten und Stellvertreter werden vom Club ausgewählt.  (7/98)

Abschnitt 2. 

a. Die Stellvertreter jedes Clubs werden als Stellvertreter eins (1) und Stellvertreter zwei (2) bezeichnet und müssen in numerischer Reihenfolge an der Versammlung teilnehmen, falls einer oder beide Delegierten nicht der Versammlung beiwohnen können.  (7/98)

b. Jeder Delegierte bzw. jeder Stellvertreter sollte ein Aktiv-, privilegiertes- oder Seniorenmitglied in gutem Zustand des vertretenen Club sein oder ein Lt. Governor, Past Lt. Governor, der Distrikt-Sekretär oder ein Past Distrikt-Sekretär.  (7/98)

c. Der Lt. Governor, ein Past Lt. Governor oder ein Past Distrikt-Sekretär dürfen jeden beliebigen Club vertreten, unter der Voraussetzung, dass der Club der Division angehört, in der der jetzige Club des Lt. Governors, des Past Lt. Governors oder des Past Distrikt-Sekretärs Mitglied ist und sofern der Club nicht bereits von zwei (2) Delegierten vertreten ist.  (7/98)

d. Der Distrikt-Sekretär darf einen Club seines Distrikts vertreten, sofern dieser Club nicht bereits von zwei (2) Delegierten vertreten ist.  (7/98)

e. Der Lt. Governor, der Past Lt. Governor, der Distrikt-Sekretär oder der Past Distrikt-Sekretär sind mindestens sechzig (60) Tage vor dem Termin des internationalen Jahreskongresses bzw. spätestens zwanzig (20) Tage vor dem Termin einer außerordentlichen internationalen Versammlung vom entsprechenden Club zu wählen. Deren Wahl ist anhand einer ordnungsgemäßen, vom Präsidenten und vom Sekretär des Clubs beglaubigten Bescheinigung, zu belegen. Der Status eines Past Lt. Governors bzw. Past Distrikt-Sekretärs ist vom Distrikt-Governor oder vom Distrikt‑Sekretär zu bestätigen.  (7/98)

f. Falls ein Club die Bestätigung der Wahl seiner Delegierten und Stellvertreter versäumt, bestimmt das Wahlprüfungs​komitee die Plazierung der Delegierten oder Stellvertreter dieses Clubs.  (6/89)

Abschnitt 3.  Den offiziellen Delegierten eines neu organisierten Clubs werden bei internationalen Kongressen auch schon vor der formellen Übergabe der Urkunde alle Rechte verliehen, sofern die Gründung des Clubs bereits von Kiwanis International gebilligt wurde.

Abschnitt 4. Während aller internationalen Jahresversammlungen gelten gewählte internationale Amtsträger wie in Artikel XI, Abschnitt 1, festgelegt, Past internationale Präsidenten, Vorsitzende gegenwärtiger internationaler, ständiger und Sonderkomitees von Kiwanis International, Governors-Elect, Distrikt-Verwalter, Distrikt-Schatzmeister, Distrikt-Sekretäre, Lt. Governors, designierte Lt. Governors und Past Distrikt-Governors als Delegierte von-Amts-wegen, unter der Vorsaussetzung, dass sie  aktive-, privilegierte- oder Seniorenmitglieder sind.  (7/05)

Abschnitt 5.  Jeder anwesende akkreditierte  Delegierte und Delegierte von-Amts-wegen ist berechtigt, über alle während der Versammlung vorgelegten Fragen abzustimmen, außer den in diesen Statuten geregelten Angelegenheiten. Abstimmung per Brief oder Vollmacht ist nicht erlaubt.  (7/98)

Abschnitt 6. Die Delegierten dürfen bei einer Versammlung nur dann ihre Stimme abgeben, wenn sie ihre Teilnahmegebühr entrichtet haben.  (7/98)

Abschnitt 7.  Der internationale Kongress von Kiwanis International ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfhundert (500) Delegierte und Delegierte von-Amts-wegen anwesend sind. Im Falle einer Notlage konstituieren dreihundert (300) Delegierte und Delegierte von-Amts-wegen Beschlussfähigkeit.  (7/98)

Abschnitt 8.  Akkreditierte Delegierte und Delegierte von-Amts-wegen können sich bei der Abstimmung zu allen vorgebrachten Angelegenheiten während der Delegiertenversammlung ihrer Stimme enthalten. Zur Feststellung der Wahlergebnisse ermittelt der den Vorsitz innehaltende Amtsträger die Zahl der tatsächlich abgegebenen Stimmen; evtl. Enthaltungen sind dabei auszuschließen.

ARTIKEL XVII. VERFAHRENSORDNUNG BEI JAHRESKONGRESSEN

Abschnitt 1.  Der internationale Jahreskongress soll entsprechend dem offiziellen Programm des Jahreskongresses abgehalten werden. Änderungen dieses Programms dürfen von Zeit zu Zeit mit einer Stimmenmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten und Delegierten von-Amts-wegen durchgeführt werden.  (7/98)

Abschnitt 2.  Die Amtsträger von Kiwanis International sind auch die Amtsträger der internationalen Jahreskongresse. Vor oder während jedem Jahreskongress darf der Präsident einen Protokoll​führer zur Unterstützung des Präsidenten und des Chief Execu-tive Directors ernennen.  (7/07)

Abschnitt 3.  Vor jedem internationalen Jahreskongress ernennt der Präsident einen oder, falls angebracht und erforderlich, mehrere Protokollbeamte („Sergeant at Arms“) sowie unterstützende Protokollbeamte für die Versammlung. (7/98)

Abschnitt 4.  Vor jedem internationalen Jahreskongress ernennt der Präsident ein Wahlprüfungskomitee und ein Wahlkomitee. Jedes Komitee setzt sich aus mindestens fünfzehn (15) Clubmitgliedern zusammen. Alle Mitglieder des Wahlkomitees müssen Delegierte bzw. Delegierte von-Amts-wegen sein. Die Komitees sind mit jeweils fünf (5) Mitgliedern beschlussfähig.  (7/98)

Abschnitt 5.  Berichte von Komitees, Mitteilungen an den internationalen Jahreskongress, Resolutionen, Änderungsanträge sowie alle weiteren Anträge dürfen während der Delegierten​versammlung diskutiert werden; außer den „nicht diskussionsfähigen“ Themen gemäß Robert's Rules of Order Newly Revised oder Themen, auf deren Diskussion die Versammlungs​teilnehmer mit einer Zweidrittelmehrheit (2/3) verzichten. Kiwanis-Mitglieder haben nicht länger als fünf (5) Minuten Sprechzeit, es sei denn, andere Vorkehrungen sind in der Tagesordnung vorgesehen oder werden durch Mehrheitsbeschluss entschieden.  (4/99)

Abschnitt 6.

a. Vorgeschlagene Resolutionen dürfen von den folgenden Gremien eingereicht werden:  (7/98)

1) dem internationalen Vorstand; (7/98)

2) einem Distrikt-Vorstand oder dem Abgeordnetenhaus eines Distriktes; (7/98)

3) einem Club, mit einer Stimmenmehrheit der Mitglieder. (7/98)

b. Alle vorgeschlagenen Resolutionen müssen vor dem nächsten internationalen Jahreskongress, spätestens bis zum 15. Februar, beim Chief Execu-tive Director eingegangen sein.  (7/07)

c. Innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Vorlage der Resolutionen findet eine Sitzung des internationalen Resolutionskomitees zur Prüfung der unterbreiteten Resolutionen sowie der gegebenen​falls vom Komitee initiierten Resolutionen statt.  (7/07)

d. Mindestens dreißig (30) Tage vor dem internationalen Jahreskongress schickt der Chief Executive Director jedem Clubsekretär eine Kopie aller vorgeschlagenen Resolutionen, außer Gedenk- und Anerkennungsresolutionen.  Während dem internationalen Jahreskongress kommen außer den an die Clubs versandten Resolu​tio​nen keine anderen Resolutionen zur Abstimmung, es sei denn, der Vorstand von Kiwanis International spricht sich mit einer Zweidrittel​mehrheit (2/3) für die Behandlung einer weiteren Resolution aus.  (7/07)

e. Eine Diskussion über die Resolutionen findet erst dann statt, wenn das Resolutionskomitee darüber berichtet hat. Vor Abstimmung durch die Delegierten ist das Resolutionskomitee zur Durchführung redaktioneller Änderungen in den Resolutionen befugt, solange der Sinn der Resolutionen dadurch nicht verändert wird.

f. Die Mitglieder des Resolutionskomitees können sich an der Diskussion beteiligen, während die Resolutionen von den Delegierten geprüft werden; die Mitglieder des Resolutionskomitees sind allerdings nicht zur Abstimmung über die Resolutionen befugt, es sei denn, sie sind beglaubigte Delegierte.  (4/99)

ARTIKEL XVIII. NOMINIERUNG UND WAHL DER AMTSTRÄGER

Abschnitt 1.  Das offizielle Programm des internationalen Jahreskongresses gibt den Termin der Sitzung für die Nominierung und Wahl der Amtsträger an. Dieser Termin kann nur in Überein​stimmung mit der Verfahrensordnung des Jahreskongresses abgeändert werden.  (7/98)

Abschnitt 2.  Das Wahlkomitee leitet die Wahl, einschließlich der Verteilung und Auswertung der Stimmzettel. (6/89)

Abschnitt 3.

a.  Das Nominierungs- und Wahlverfahren der während des internationalen Jahreskongresses zu wählenden Amtsträger ist wie folgt:  (7/98)

(1) Der Präsident-Elect ist der einzige Kandidat für das Amt des Präsidenten. (6/95)

(2) Der Vizepräsident ist der einzige Kandidat für das Amt des Präsidenten-Elect.  (7/06)

(3) Alle für die bekanntgegebene Amtsdauer verfügbaren  Kandidaten für die Ämter des Präsidenten-Elect, Vizepräsidenten und  Trustees, müssen dem Chief Executive Director ihre Kandidatur bis spätestens zum Ende der ersten Geschäftssitzung des internationalen Jahreskongresses mitteilen.  (7/07)

(4) Kandidaten dürfen nur für ein Amt vorgeschlagen werden, wenn deren schriftliche Zustimmung vorliegt. (6/95)

(5)  Die Kandidatur eines Mitglieds wird erst dann gültig, wenn die offizielle Unterstützung des für den Kandidaten zuständigen Distrikt-Vorstands oder der zuständigen Dis-trikt-Dele​gierten​versammlung eingegangen ist.  (6/99)

(6)  Mit Ausnahme der Fälle, in denen diese Statuten etwas Gegen​teiliges vorsehen und unter der Voraussetzung, dass die Unterstützung einer Kandidatur durch den für den Kandidaten zuständigen Distrikt-Vorstand oder die zuständige Distrikt-Delegiertenversammlung bestätigt wurde, darf dieser Abschnitt nicht so ausgelegt werden, dass dadurch das Recht zu weiteren Nominierungen aus dem Plenum der Jahresversammlung einge​schränkt wird. Es wird allerdings voraus​gesetzt, dass vorzeitig die schriftliche Zustimmung der aufgestellten Kandidaten eingeholt und dem Chief Executive Director vorgelegt worden ist.  (7/07)

b.  Wenn die Nominierung der Kandidaten für die Ämter von Kiwanis International beim inter​nationalen Jahreskongress ansteht, legt der Chief Executive Director von Kiwanis International den Bericht über die ordnungs​gemäß zugelassenen Kandidaten vor. Die Kandidaten sind in der vom internationalen Vorstand festgelegten Reihenfolge zu nominieren und zu wählen.  (7/07) 

c.  Die Abstimmung erfolgt nur dann per Stimmzettel, wenn zwei (2) oder mehr Kandidaten für dasselbe Amt kandidieren. Die Stimmzettel sind fortlaufend zu numerieren. Nur beglaubigte Delegierte oder Delegierte von-Amts-wegen dürfen an der Wahl teilnehmen.  (6/97)

d.  Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses werden die Stimmzettel nicht berücksichtigt, auf denen die Anzahl der abgegebenen Namen für ein Amt nicht mit der Anzahl der zu besetzenden Positionen für dieses Amt übereinstimmt.  (6/97)

e.  Zur Wahl des Präsidenten und des Präsidenten-Elect ist eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Falls bei der Wahl für das Amt des Präsidenten oder des Präsidenten-Elect keine Mehrheit für einen Kandidaten für die vorstehend genannten Ämter zustande kommt, bestimmt der Präsident Zeitpunkt und Ort für einen weiteren Wahldurchgang zur Besetzung dieses Amtes. Vor dem zweiten Wahldurchgang wird der Kandidat, der die geringste Stimmenzahl im ersten Wahl​durchgang erhalten hat, von der Wahlliste gestrichen. Bei jedem darauffolgenden Wahl​durchgang ist das gleiche Verfahren anzuwenden, bis ein Kandidat die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen erhält.  (6/97)
f.  Zur Wahl des Vizepräsidenten ist eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die gesamte Delegiertenversammlung stimmt für einen (1) Kandidaten ab. Falls kein Kandidat eine Mehrheit der abgegebenen und gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann, bestimmt der Präsident Zeitpunkt und Ort für einen weiteren Wahl​durchgang zur Besetzung dieses Amtes. Beim zweiten Wahldurchgang stehen die beiden Kandidaten mit den meisten gültigen Stimmen zur Wahl. Der Kandidat, der eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt, gilt als gewählt.  (7/06)

Abschnitt 4.  Der Kandidat für ein garantiertes Amt eines Trustees aus einer oder mehreren Regionen II, III, IV oder V ist den Delegierten vom Chief Executive Director vorzustellen und wird mit Wirkung vom darauffolgenden 1. Oktober vom Präsidenten als gewähltes Mitglied des internationalen Vorstandes erklärt.  (7/07)

Abschnitt 5.  Die Kandidaten aus Region I für das Amt eines Trustees mit regulärer dreijähriger Amtszeit, die die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, gelten als gewählt. Wenn es notwendig ist, die Bedingungen einer garantierten Vertretung für den Posten eines Trustees von Amts wegen aus den Regionen II, III, IV oder V zu erfüllen, wie in diesen Statuten vorgesehen, wird der Kandidat aus Region II, III, IV oder V, der die meisten der abgegebenen Stimmen erhält, als gewählt erklärt.  (6/97)

Abschnitt 6.  Ein kumulatives Wahlverfahren ist nicht erlaubt.  (6/97)

Abschnitt 7.  Das Wahlkomitee teilt den Delegierten des internationalen Jahreskongresses das Ergebnis der Abstimmung unmittelbar nach Abschluss der Wahl mit. Dieser Wahlbericht soll von der Mehrheit der Komiteemitglieder unterschrieben sein. Nach dem Bericht des Komitees übergibt der Vorsitzende des Komitees dem Chief Executive Director alle Stimmzettel. Die Stimmzettel sind für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach Ende des Jahreskongresses aufzubewahren und werden danach vernichtet.  (7/07)

Abschnitt 8.  Nach der Wahl und vor Amtsantritt wird auf alle Amtsträger von Kiwanis International und der Distrikte von Kiwanis International mit den Titelbe​zeichnungen der jeweiligen Ämter Bezug genommen, in die sie gewählt worden sind; voran steht die Bezeichnung „designierter“.

ARTIKEL XIX. UNBESETZTE ÄMTER

Abschnitt 1.  Falls das Amt des Präsidenten während des Verwaltungsjahres frei werden sollte, wählt der internationale Vorstand unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten für die verbleibende Amtszeit.

Abschnitt 2.  Falls das Amt des Präsidenten-Elect während des Verwaltungsjahres frei werden sollte, wählt der internationale Vorstand unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten-Elect für die verbleibende Amtszeit.

Abschnitt 3.  Falls das Amt des Immediate Past Präsidenten während des Verwaltungsjahres frei werden sollte, wird das Aktiv- oder Seniorenmitglied, das vor dem Immediate Past Präsidenten das Präsidentenamt zuletzt innehatte, und zur Amtsübernahme bereit ist, automatisch in das Amt des Immediate Past Präsidenten berufen.  (7/98)

Abschnitt 4.  Falls das Amt des Vizepräsidenten während des Verwaltungsjahres frei werden sollte, wählt der internationale Vorstand für die verbleibende Amtszeit ein qualifiziertes Mitglied eines Clubs in das Amt. (7/06)

Abschnitt 5.  Falls das Amt eines Trustees während des Verwaltungsjahres frei werden sollte, wählt der internationale Vorstand – vorbehaltlich der Bestimmungen für eine garantierte Vertretung – zur Besetzung dieses Postens ein qualifiziertes Mitglied eines Clubs aus, das nur bis zum Ende des Verwaltungsjahres diesen Posten bekleidet. (6/89)

Abschnitt 6.  Falls, unabhängig von den Gründen, ein oder mehrere Trusteeämter, mit einer Amtszeit von einem (1) Jahr oder mehr Jahren, frei werden sollten, wodurch die Wahl eines Trustees für ein (1), zwei (2) oder drei (3) Jahre notwendig wird, ist dieses Amt bzw. sind diese Ämter unter Einhaltung des folgenden Verfahrens neu zu besetzen:  (6/97)

a.  Der Chief Executive Director hat die Distrikt-Governors in der jeweiligen Region und, falls erforderlich, den Präsidenten der europäischen Föderation und den Vorsitzenden von Kiwanis Asien-Pazifik von der Notwendig​keit zur Besetzung dieses ein-, zwei- bzw. dreijährigen Amtes in Kenntnis zu setzen. Die Auswahl des neuen Amtsinhabers sollte in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für die Besetzung einer garantierten Trusteeposition erfolgen.  (7/07)

b.  Der den Vorsitz führende Amtsträger gibt die Gesamtzahl der zu wählenden Trustees sowie deren Amtszeit bekannt. Außerdem teilt er mit, welche Stelle(n) neu zu besetzen ist (sind).  (6/97) 

c.  Wenn die Zahl der Kandidaten für Trusteepositionen mit der Anzahl der zu besetzenden Positionen identisch ist und die Trustees für unterschiedliche Amtszeiten gewählt werden müssen, geben die Delegierten ihre Stimme für exakt eine (1) Position weniger als die Gesamtzahl der zu wählenden Trustees ab.  (6/97)

d.  Die Trustees werden durch die anwesenden und abstimmenden Delegierten gewählt. Die Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten, gelten als gewählt und besetzen die freie(n) Trusteeposition(en) mit dreijähriger Amtszeit. Die Kandidaten, mit nächst höherer Stimmzahl, übernehmen die Trusteeposition(en) mit zweijähriger Amtszeit. Die Kandidaten mit der nächst höheren Stimmenzahl übernehmen die Position(en) mit einjähriger Amtszeit, sofern vorhanden.  (6/97)

Abschnitt 7.  Falls der Präsident vorübergehend geschäftsunfähig ist und seinen Amtspflichten nicht nachkommen kann, wählt der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit (2/3) des gesamten Vorstands den Immediate Past Präsidenten zum amtierenden Präsidenten, bis der Präsident seine Geschäfte wieder aufnehmen kann. Während der Geschäftsunfähigkeit des Präsidenten ist der amtierende Präsident der geschäftsführende Amtsträger von Kiwanis International und hat alle Rechte, Pflichten und Vollmachten, die dem Präsidenten laut diesen Statuten verliehen sind. Wenn der Vorstand nach Ablauf von sechzig (60) Tagen den Eindruck hat, dass der Präsident auch weiterhin geschäftsunfähig bleiben wird und den Aufgaben und Pflichten seines Amtes nicht nachkommen kann, so kann der Vorstand den Posten des Präsidenten als unbesetzt erklären. Der unbesetzte Posten wird entsprechend den Bestimmungen für die Besetzung von Ämtern gemäß diesen Statuten besetzt.  (7/98)

Abschnitt 8.  

a.  Wenn der Präsident oder eine Zweidrittelmehrheit (2/3) des Vorstands zu der Überzeugung gelangt, dass ein Mitglied des Vorstands seine Amtspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt oder sich für ein Vorstandsmitglied auf ungebührliche Weise verhält, ist das Mitglied auf schriftlichem Weg innerhalb von dreißig (30) Tagen über die vermeintlichen Verfehlungen zu informieren.  (6/99)

b.  Innerhalb von fünfunddreißig (35) Tagen ist eine Sondersitzung des Vorstands abzuhalten, bei der die vermeintlichen Verfehlungen zu erörtern sind. Eine Ausnahme ergibt sich dann, wenn innerhalb des Zeitraums von fünfunddreißig Tagen bereits eine reguläre Versammlung geplant ist, zu der alle Vorstandsmitglieder mindestens einundzwanzig (21) Tage vor dem Termin schriftlich mit einer Darlegung des Sachverhalts eingeladen werden. Die Einladung gilt fünf (5) Tage nach dem Datum des Poststempels als zugestellt. Dem beschuldigten Vorstandsmitglied steht das Recht zu, an dieser Sitzung teilzunehmen, über die vermeintlichen Verfehlungen informiert zu werden und sich in Übereinstimmung mit den Verfahrensregeln von Kiwanis gegen die Beschuldigungen zu verteidigen.  (6/99)

c.  Falls der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit (2/3) des gesamten Vorstands zu dem Ergebnis kommt, dass das Mitglied seine Amtspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt oder sich auf für ein Vorstandsmitglied ungebührliche Weise verhalten hat, und daraufhin in Übereinstimmung mit den Verfahrensvorschriften von Kiwanis entsprechende Maßnahmen trifft oder das Amt für unbesetzt erklärt, ist der unbesetzte Posten gemäß dieser Statuten neu zu besetzen.  (6/99)

d.  Als „für einen internationalen Amtsträger ungebührliches Verhalten“ gilt Verhalten, das:

(1) gegen das Interesse der Öffentlichkeit oder von Kiwanis-Mitgliedern verstößt und/oder

(2) dem Ansehen von Kiwanis in der lokalen oder globalen Gemeinschaft zu schaden droht.

Die Einzelheiten regeln die Vorschriften des Internationalen Vorstands bezüglich „ungebührliches Verhalten eines internationalen Amtsträgers“.  (7/06)

Abschnitt 9.  Falls sich bereits vor Amtsübernahme herausstellt, dass ein designiertes Mitglied des Vorstands für das Amtsjahr, für das es gewählt wurde, seinen Amtspflichten nicht nachkommen kann, wie vom designierten Präsidenten und einer Zweidrittel​mehrheit (2/3) des gesamten designierten Vorstands bestätigt, wählt der designierte Vorstand entsprechend den Bestimmungen für die Besetzung unbesetzter Posten in diesen Statuten einen Nachfolger für das Verwaltungsjahr.  (6/89)

Abschnitt 10.  In den Jahren, in denen kein internationaler Jahreskongress stattfindet, wählt der Internationale Rat jeweils ein qualifiziertes Mitglied eines Clubs für das kommende Verwaltungsjahr zur Besetzung der folgenden Ämter: Präsident, Präsident-Elect, Vizepräsident und Trustee für die reguläre Amtszeit, die durch die Bestimmungen für garantierte Trustee geregelt ist.  (7/06)

Abschnitt 11.  Falls das Amt des Distrikt-Governors eines Distrikts während des Verwaltungsjahres frei wird, wird das unbesetzte Amt durch Zweidrittel​mehr​heit (2/3) des gesamten Vorstands des betreffenden Distrikts mit einem Past Governor, einem Lt. Governor oder einem Past Lt. Governor besetzt, der ein Aktiv-, außerordentliches- oder Seniorenmitglied eines Clubs des Distrikts ist. In Jahren, in denen wichtige Umstände dazu führen, dass die jährliche Distrikt-Versammlung abgesagt werden muss, sind die Distrikt-Amtsträger, die nach den Distriktstatuten bei der Jahresversam​mlung zu wählen sind, bei einer Sitzung des Distrikt-Rates während des für die Distriktversam​mlung vorgesehenen Zeitrahmens für das folgende Jahr zu wählen. Dieser Rat setzt sich aus dem Distrikt-Vorstand und anderen Personen zusammen, die bei der abgesagten Versammlung den Status von Delegierte von-Amts-wegen gehabt hätten. (10/90)

Abschnitt 12.  Falls sich bereits vor Amtsübernahme herausstellt, dass ein designierter Governor in dem Amtsjahr, für das er gewählt wurde, seinen Amtspflichten nicht nachkommen kann, wie vom Distrikt-Governor und einer Zweidrittelmehrheit (2/3) des gesamten designierten Distrikt-Vorstands bestätigt, wählen die designierten Vorstandsmitglieder des Distrikts einen Nachfolger, gemäß den Bestimmungen in den Distriktstatuten für die Besetzung unbesetzter Posten während des Verwaltungsjahres.  (6/89)

Abschnitt 13.  Falls ein Distrikt-Governor in dem Amtsjahr, für das er gewählt wurde, seinen Amts​pflichten vorübergehend nicht nachkommen kann, wählt der Distrikt-Vorstand mit Zweidrittel​mehrheit (2/3) des gesamten Distrikt-Vorstands einen Past Governor, Lt. Governor oder Past Lt. Governor des betreffen​den Distrikts, der ein 

Aktiv-, außerordent​liches- oder Seniorenmitglied eines Clubs im Distrikt ist, zum amtierenden Governor des Distrikts, bis der Distrikt-Governor seinen Amtspflichten wieder nachkommen kann. Während der Geschäftsun​fähigkeit des Distrikt-Governors ist der amtierende Governor Geschäfts​führer des Distrikts und hält alle Aufgaben, Pflichten und Befugnisse inne, die der Distrikt-Governor aufgrund der Distriktstatuten und den Statuten von Kiwanis International hat. Wenn der Distrikt-Vorstand nach sechzig (60) Tagen den Eindruck hat, dass der Distrikt-Governor auch weiterhin geschäftsunfähig bleibt und den Aufgaben und Pflichten des Amtes auch in Zukunft nicht nachkommen kann, kann der Distrikt-Vorstand das Amt des Distrikt-Governors als unbesetzt erklären. Dieser unbesetzte Posten ist dann entsprechend den Bestimmungen für die Besetzung von unbesetzten Ämtern gemäß den Distriktstatuten zu besetzen.  (6/89)

ARTIKEL XX. KOMITEES 

Abschnitt 1.  Der Präsident ernennt mit Zustimmung des Vorstands ein Exekutiv-Komitee, das sich aus sieben (7) Vorstandsmitgliedern zusammensetzt; drei (3) davon müssen der Präsident, der Präsident-Elect und der Immediate Past Präsident sein. Das Exekutiv-Komitee führt diejenigen Verwaltungsaufgaben durch und hat diejenigen Verwaltungsbefugnisse inne, die dem Komitee vom Vorstand übertragen werden. Der Präsident übernimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen des Exekutiv-Komitees. In Abwesenheit des Präsidenten wählt das Komittee einen Vorsitzenden.

Abschnitt 2.  Das Exekutiv-Komitee wird vom Präsidenten oder auf schriftlichen Antrag von mindestens drei (3) Mitgliedern des Komitees einberufen. Der Chief Executive Director sendet allen Mitgliedern des internationalen Vorstands eine Ankündigung dieser Sitzungstermine zu. Diese Ankündigung soll mindestens drei (3) Tage vor dem Sitzungstermin vorliegen. Bei Anwesenheit von vier (4) Mitgliedern des Exekutiv-Komitees ist Beschlussfähigkeit gegeben.  (7/07)

Abschnitt 3.  Der Präsident ernennt mit Zustimmung des Vorstands ein Finanz-Komitee, dem der Vizepräsident und mindestens zwei (2) Mitglieder des Exekutiv-Komitees angehören müssen. Eines dieser Mitglieder ist zum Vorsitzenden zu bestimmen. Das Finanz-Komitee führt die Verwaltungsaufgaben durch, wie vom Vorstand festgelegt.  (7/06)

Abschnitt 4.  Ein ständiges Komitee mit Past internationalen Präsidenten ist einzurichten, das sich aus allen Past internationalen Präsidenten zusammensetzt; dazu kommt jedes Jahr der aus dem Amt scheidende internationale Präsident. (6/89)

a. Bei Anwesenheit von fünf (5) Mitgliedern ist dieses aus internationalen Past Präsidenten bestehende Komitee beschlussfähig.  (6/89)

b. Das Komitee internationaler Past Präsidenten nimmt eine Prüfung aller ihm zuge​wiesenen Angelegenheiten vor und legt dem internationalen Vorstand einen Bericht vor. Das Komitee kann Themen zur Beratung wählen und dem Vorstand seine Schlussfolgerungen vortragen. Eine Zusammenfassung der Geschäftstätigkeit dieses Komitees wird allen Komiteemitgliedern, dem internationalen Präsidenten und dem Chief Executive Director zur Verfügung gestellt.  (7/07)

c. Das Komitee tagt während des internationalen Jahreskongresses und kann gemäß diesen Statuten weitere Sitzungen abhalten, wobei diese mindestens dreißig (30) Tage vor dem Jahreskongress stattfinden müssen.  (7/07)
Abschnitt 5.  Ein ständiges Komitee für Resolutionen soll eingerichtet werden, das sich aus sieben (7) Clubmitgliedern zusammensetzt, wovon eines (1) ein Past Präsident von Kiwanis International sein soll.  (6/89)

a. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von vier (4) Mitgliedern erforderlich.  (6/89)

b. Das Resolutions-Komitee nimmt eine Prüfung der Resolutionen vor, die während  der internationalen Jahreskongresse gemäß dem in diesen Statuten festgelegten Verfahren vorzulegen sind und gibt Empfehlungen dazu ab. Das Komitee ist ferner befugt, Resolutionen einzubringen sowie ihm vorgelegte Resolutionen abzuändern, zu kombinieren, redaktio​nell zu bearbeiten oder auch abzulehnen. Wenn der Vorstand von Kiwanis International dem Resolutions-Komitee die Programme für das folgende Verwaltungsjahr vorlegt, hat das Resolutions-Komitee diese Programme in eine oder mehrere angemessenen Resolutionen aufzunehmen.  (7/98)

Abschnitt 6.  Der Präsident-Elect von Kiwanis International ernennt mit Zustimmung des Vorstands während seiner Amtszeit die zur gezielten und effektiven Leitung erforderlichen internationalen Komitees.  (6/83)

a. Internationale Komitees fungieren in dem Verwaltungsjahr, für das sie eingesetzt werden.  (6/82)

b. Die Pflichten der internationalen Komitees werden vom Präsidenten-Elect mit Zustimmung des Vorstands definiert.  (6/82)

c. Internationale Komitees setzen sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen, sofern in diesen Statuten nicht andernfalls angegeben, wobei ein (1) Mitglied des jeweiligen Komitees vom Präsidenten zum Vorsitzenden ernannt wird, bzw. vom Präsidenten-Elect, wenn die Komitees von ihm eingesetzt werden.  (1/06)

d. Wird ein internationales Komitee geographisch aufgeteilt, hat jede Untergruppe höchstens vier (4) Mitglieder. (10/90)

Abschnitt 7.  Die Sitzungen der Komitees werden durch ihren Vorsitzenden mit Zustimmung des Internationalen Präsidenten einberufen. Dem Chief Executive Director von Kiwanis International soll mindestens dreißig (30) Tage vor dem Sitzungstermin eine schriftliche Mitteilung über die Sitzung vorliegen. Alle Komitees haben dem Präsidenten oder dem Vorstand auf Anforderung Bericht zu erstatten. (7/07)

Abschnitt 8.  Der Präsident ernennt Sonderkomitees, wann immer es von einer Mehrheit des Vorstands für notwendig oder für angebracht erachtet wird. Diese Sonderkomitees nehmen die Aufgaben wahr, die der Vorstand bei ihrer Einrichtung festgelegt hat.

Abschnitt 9.  Sonderkomitees können aus nur einem (1) Mitglied bestehen.  (1/06)

Abschnitt 10.  Dem Chief Executive Director soll mindestens zehn (10) Tage vor dem Sitzungstermin des Sonderkomitees eine schriftliche Mitteilung hierüber vorliegen.  (7/07)

ARTIKEL XXI. OFFIZIELLE PUBLIKATION

Abschnitt 1.  Der Vorstand gibt unter seiner Führung und Aufsicht eine Zeitschrift heraus bzw. lässt eine Zeitschrift herausgeben, die als offizielle Veröffentlichung von Kiwanis International gilt.

Abschnitt 2.  Der Vorstand legt die redaktionellen Richtlinien der offiziellen Publikation sowie die Richtlinien für deren Veröffentlichung fest. (6/89)

Abschnitt 3.  Der Chief Executive Director ist als Chefredakteur für die Herausgabe der offiziellen Publikation verantwortlich. Er untersteht dabei dem Vorstand. Der Chief Executive Director kann im Bedarfsfall, nach Ermessen des Vorstands, weitere Mitarbeiter auswählen, die von Zeit zu Zeit als notwendig erachtet werden, bei der Herstellung der offiziellen Publikation mitzuwirken. Der Chief    Executive Director erhält für die Wahr​neh-mung seiner Aufgaben als Chefredakteur keine zusätzliche Vergütung.  (7/07)

Abschnitt 4.  Jeder Club in den Vereinigten Staaten und Kanada, ausschließlich der französisch sprechenden Clubs in Kanada, macht für alle seine aktiven-, Ehren-, privilegierten- und Seniorenmitglieder zur Bedingung, diese offizielle Publikation zu abonnieren, solange sie Mitglied sind. Bei Ehepartnern, die beide Mitglied im selben Club sind, besteht für eines der beiden Mitglieder die Möglichkeit, auf das Abonnement zu verzichten. (7/07)

Abschnitt 5.  Der Abonnementpreis der offiziellen Publikation von Kiwanis International beträgt 8 Dollar (8,00 US $) pro Jahr. Alle Abonnementgelder sind für die offizielle Publikation von Kiwanis International vorgesehen und dürfen nicht mit dem allgemeinen Kiwanis-Fonds vermischt werden. Die Rechnungsstellung erfolgt auf Grundlage der Mitgliederzahlen der jeweiligen Clubs, wie sie in den jährlichen Mitgliederaufstellungen an Kiwanis International zu entnehmen sind. Sammelbestellungen von zehn (10) oder mehr Exemplaren der offiziellen Publikation von Kiwanis International können Clubs zu einem vom Vorstand bestimmten Preis zugestellt werden. (7/07)

Abschnitt 6.  Jeder Club in den Vereinigten Staaten und Kanada, ausschließlich der französisch sprechenden Clubs in Kanada, zieht von den Mitgliedern den Abonnementpreis für die offizielle Publikation gemeinsam mit dem regulären Clubbeitrag ein. Dieses Abonnement ist in den Büchern des Clubs unter einer speziellen Abonnement-Rubrik ordnungsgemäß einzutragen. Die Abonnements für die offizielle Publikation sind dem Chief Executive Director von Kiwanis International zuzuleiten. Bei Ehepaaren, die beide Mitglieder eines Clubs sind, kann für einen der Ehepartner von der Zahlung des Abonnementpreises abgesehen werden, sollte dieses Mitglied sich entscheiden, auf das Abonnement der offiziellen Veröffentlichung zu verzichten.  (7/07)

ARTIKEL XXII.  EINKÜNFTE

Abschnitt 1.  In Übereinstimmung mit den Abschnitten 2, 3 und 4 dieses Artikels entrichtet jeder Club an Kiwanis International, auf der Grundlage des jährlichen Mitgliedschaftsberichtes, für jedes seiner Mitglieder, außer Mitglieder auf Lebenszeit und Ehrenmitglieder, einen Jahresbeitrag in Höhe von zweiundvierzig US Dollar (42.00 US$) pro Jahr. Dabei wird eine vom Organisationsdatum des Clubs abhängige Zahlungsfrist eingeräumt, wie in Artikel VI dieser Statuten dargelegt. (7/06)

Abschnitt 2. Der Vorstand gleicht die Jahresbeiträge von Clubs in jenen Ländern an, in denen das Bruttoeinkommen weniger als zehntausend US-Dollar (10.000 US$) beträgt, wie von der Weltbank bekanntgegeben. Das Zahlungsschema ist wie folgt:

· Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 10.000 US$ oder mehr, zahlen 42.00 US$.  (6/03)

· Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 5.000 US$ bis 9.999 US$, zahlen 27.00 US$.  (6/03)

· Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 4.999 US$ oder weniger, zahlen 18.00 US$.  (6/03)

Abschnitt 3.  Für Clubmitglieder hat der Club für den Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Aufnahme des Mitglieds keinerlei Beiträge zu entrichten, sofern dieses Mitglied zuvor Mitglied in einem von Kiwanis International geförderten Programm war. Die finanziellen Verpflichtungen dieses Mitglieds gegenüber dem lokalen Club und dem Distrikt, die Abonnementsgebühr für die offizielle Publikation und der durch diese Statuten festgelegte Versicherungsbeitrag werden dadurch jedoch nicht aufgehoben.  (7/07)

Abschnitt 4. Clubs, die ein Netto-Wachstum von 25% oder mehr am Ende eines Kiwanisjahres erzielen, werden von jeglicher Verpflichtung entbunden, internationale Mitgliedsgebühren für Mitglieder über die Mitgliederanzahl des vorangegangenen Jahres hinaus zu bezahlen. Die finanziellen Verpflichtungen des betreffenden Mitglieds gegenüber dem lokalen Club und Distrikt, die Abonnementsgebühr der offiziellen Publikation und der in diesen Statuten festgelegte Versicherungsbeitrag werden dadurch jedoch nicht aufgehoben. (7/07)

Abschnitt 5.  Jeder Club kann für jedes seiner Mitglieder – mit Ausnahme der Ehrenmitglieder – zur Zahlung eines vom Distrikt festgelegten Beitrags aufgefordert werden. Als Grundlage gilt der jährliche Mitgliedschaftsbericht des jeweiligen Clubs. (6/04) 

Abschnitt 6. Jedes Mitglied eines Clubs - mit Ausnahme der Ehrenmitglieder - ist zur Zahlung der in den Clubstatuten festgelegten Aufnahmegebühr sowie jährlichen Mitgliedsbeiträge an diesen Club verpflichtet. (7/05)

Abschnitt 7. Jeder Club hat entsprechend den Statuten der zuständigen Föderation für jedes seiner Mitglieder, mit Ausnahme von Ehrenmitgliedern, Beiträge und/oder andere Gebühren zu entrichten.  (7/88)

Abschnitt 8.  Der Begriff „Dollar“ steht für „US-Dollar oder den Gegenwert von US-Dollar“.  (7/88)

Abschnitt 9.  Einkünfte anderer Herkunft, als die in diesem Artikel festgelegte, können in der durch diese Statuten festgelegten Weise erhoben werden.  (7/88)

Abschnitt 10.  

a. Der internationale Vorstand ist befugt, zusätzliche Einkünfte, außer den ausdrücklich in diesen Statuten genehmigten, aufzubringen; allerdings erstellt der Vorstand keine Besteuerung an Clubs oder Clubmitglieder oder verwendet die Aktiva von Kiwanis für Geschäftszwecke, ausgenommen die in diesen Statuten aufgeführten.  (6/92)

b. Alle Geldbeschaffungsaktivitäten, die nicht im Einklang mit ethischen und tadellosen Geschäftspraktiken stehen, die im Widerspruch mit den Zielen, Verfahrensregeln und Richtlinien von Kiwanis International sind oder dem guten Namen von Kiwanis schaden, sind ausdrücklich untersagt.  (6/92)

c. Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Aktivitäten beinhalten nicht die Freigabe oder den Gebrauch des Mitgliederverzeichnisses von Kiwanis International; einschließlich die vereinbarte Weitergabe von Namen, Adressen oder Telefonnummern von Mitgliedern der Clubs an Dritte, außer dass die Delegierten durch vorherige Stimmenmehrheit auf dem internationalen Kongress dieser Freigabe oder diesem Gebrauch ausdrücklich zugestimmt haben.  (7/98)

d. Jedes Mitglied eines Clubs von Kiwanis International kann beantragen, dass dessen Name, Adresse, Faxnummer und Telefonnummer auf keiner Liste aufgeführt wird, die an Dritte weitergegeben oder verkauft wird.  (7/98)

ARTIKEL XXIII. FINANZEN UND BUCHHALTUNG

Abschnitt 1.  Das Geschäftsjahr von Kiwanis International beginnt jeweils am 1. Oktober und endet jeweils am darauffolgenden 30. September. (6/89)

Abschnitt 2.  Der Vorstand richtet ein effizientes Buchführungssystem für Kiwanis International ein und verwaltet es.  (6/89)

Abschnitt 3.  Spätestens am 1. Oktober jedes Geschäftsjahres verabschiedet der Vorstand einen Etat für das Haushaltsjahr. Der Etat weist die geschätzten Einnahmen und deren Quellen sowie den Zweck und Betrag der Posten auf.  (6/89)

Abschnitt 4.  Alle Auszahlungen erfolgen per Scheck, aus dem Datum, Zahlungsempfänger, Art der erbrachten Leistung bzw. der erworbenen Waren oder Gegenstände sowie der Zahlungsbetrag hervorgehen.  (6/89)

Abschnitt 5.  Die Auszahlungen pro Jahr dürfen den Bruttobetrag des Jahreshaushalts nicht übersteigen.

Abschnitt 6.  Der Vorstand legt die Konten für die Einzahlung der Gelder von Kiwanis International fest.  (10/85)

Abschnitt 7.  Der Vorstand ist befugt, Amtsträger und Mitarbeiter zur Ausfertigung und Gegen​zeichnung von Belegen und Schecks und zur Durchführung sonstiger Handlungen zu bevoll​mächtigen, die dem Zweck und Ziel dieses Artikels dienen.  (6/89)

Abschnitt 8.  Der Vorstand sorgt für eine jährliche Revision der Bücher von Kiwanis International durch beglaubigte Wirtschaftsprüfer. Nach seinem Ermessen kann auch häufiger eine Revision erfolgen. Zum Zweck der Revision haben der Chief Executive Director und der Vize-Präsident alle Bücher, Unterlagen und Belege vorzulegen.  (7/07)

Abschnitt 9.  In der offiziellen Publikation von Kiwanis International veröffentlicht der Vorstand jährlich, innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres, die Bilanz und Erfolgsrechnung für Kiwanis International für das abgelaufene Geschäftsjahr, zusammen mit dem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers und den Finanzunterlagen für Key Club International und Circle K International. Im Zusammenhang damit ist eine detaillierte Aufstellung der Ausgaben zu veröffentlichen. (6/04)

ARTIKEL XXIV. VERSICHERUNG UND SCHADLOSHALTUNG

Abschnitt 1.  Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen eine Vollkasko- oder eine beschränkte Haftpflichtversicherung und/oder eine Generalpolice für eine beschränkte Unfall- und Kranken​ver​sicherung zum Schutz aller Clubs und der von Kiwanis getragenen Organisationen in den Vereinigten Staaten und Kanada und der Mitglieder, Freiwilligen und Mitarbeiter dieser Clubs sowie der von Kiwanis getragenen Organisationen abschließen. 

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen einen Versicherungsschutz dieser Art in anderen Teilen der Kiwanis-Welt anbieten.  (4/99)
Abschnitt 2. Den Clubs, die diesen Versicherungsschutz in Anspruch nehmen, werden die Versicherungsbeiträge und die Verwaltungskosten unter Berücksichtigung ihrer Mitgliederzahl anteilmäßig in Rechnung gestellt. Die Clubs werden hiermit ausdrücklich ermächtigt, alle Prämien​kosten über fünfundzwanzig Cents (0.25 US$) pro Mitglied, pro Jahr, aus Mitteln geldaufbringender Projekte zu decken; die ersten fünfundzwanzig Cents (0.25 US$) pro Mitglied sind aus dem Verwaltungs​fonds des Clubs zu bezahlen.  (4/99)

Abschnitt 3.  Der Vorstand kann über eine Versicherung oder auf sonstige Art und Weise ehemalige und derzeitige Trustees, Amtsträger, Angestellte oder Vertreter von Kiwanis International in dem Umfang schadlos halten, der nach den Gesetzen des Staates Indiana /USA für gemeinnützige Organisationen zulässig ist. (10/98)

ARTIKEL XXV. MOTTO

Abschnitt 1.  Das Motto von Kiwanis International lautet: „Wir dienen den Kindern der Welt“. (7/05)

ARTIKEL XXVI. ANDERE GREMIEN

Abschnitt 1.  Innerhalb dieser Organisation gibt es keine anderen Gremien.

ARTIKEL XXVII. VERFAHRENSORDNUNG

Abschnitt 1.  Als Verfahrensordnung für alle nicht ausdrücklich in diesen Statuten behandelten Punkte gilt Robert's Rules of Order Newly Revised. (6/89)

ARTIKEL XXVIII. GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION

Abschnitt 1. Kiwanis International ist eine der Gesetzgebung des Staates Indiana unterworfene gemeinnützige Organisation. (7/05)

Abschnitt 2. Die Organisation und Tätigkeit von Kiwanis International basiert ausschließlich auf den in Abschnitt 501 (c) (3) der geänderten Fassung des amerikanischen Steuergesetzbuches von 1986 dargelegten Zielsetzungen. Die in Artikel II dieser Statuten festgelegten Ziele sind ausschließlich über wohltätige und pädagogische Aktivitäten zu erreichen, wie beschrieben in Abschnitt 501 (c) (3) der geänderten Fassung des amerikanischen Steuergesetzbuches von 1986. (7/05)

ARTIKEL XXIX. ÄNDERUNGEN DER STATUTEN UND WIDERRUF VON AUSLEGUNGEN

Abschnitt 1.  Die Statuten von Kiwanis International können durch zwei Drittel (2/3) Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen während eines Internationalen Kongresses in Kraft gesetzt und geändert werden. Die aufgeführten Artikel und Abschnitte unter Abschnitt 7 dieses Artikels können durch eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen in Kraft gesetzt und geändert werden, vorausgesetzt die Abänderung alteriert, verändert, modifiziert oder revidiert keinen Artikel oder Abschnitt außer denen, die in Abschnitt 7 angegeben sind. (7/07)

Die Statuten von Kiwanis International können gemäß Artikel XIV, Abschnitt 4, vom Internationalen Rat in Kraft gesetzt und abgeändert werden.  (7/07)

Abschnitt 2. Dem Chief Executive Director müssen spätestens bis zum 15. Februar folgende Unterlagen vorliegen:  (7/07)

a.  Die vorgeschlagenen Statutenänderungen, über die beim Jahreskongress abzustimmen ist (mit Ausnahme der vom Internationalen Rat angenommenen Änderungen und der vom Vorstand ausgehenden Änderungen); (6/91)

b.  Vorschläge zum Widerruf der vom Internationalen Rat angenommenen Statuten; oder (6/91) Vorschläge zur Änderung oder zum Widerruf der Auslegung der Statuten durch den Vorstand. (6/91)

Abschnitt 3.  Vorgeschlagene Statutenänderungen, Vorschläge zum Widerruf der vom Internationalen Rat angenommenen Statuten oder Vorschläge zur Abänderung oder zum Widerruf einer Auslegung der Statuten durch den Vorstand sind vorzulegen von:  (6/91)

a.  dem Internationalen Vorstand; (7/88)

b.  einem Distrikt-Vorstand oder einer Distrikt-Delegiertenversammlung; oder (6/91)

c.  Einem Club durch Mehrheitsbeschluss der Mitglieder.  (7/88)

Abschnitt 4.  Spätestens dreißig (30) Tage vor dem Termin des internationalen Jahreskongresses übermittelt der Chief Executive Director den Sekretären aller Clubs Kopien aller vorgeschlagenen Änderungen, einschließlich der vom Internationalen Rat angenommenen Änderungen sowie aller Vorschläge zum Widerruf von den vom Internationalen Rat angenommenen Statuten oder zur Änderung oder zum Widerruf von Auslegungen der Statuten durch den Vorstand.  (7/07)

Abschnitt 5.  Änderungen oder ein Widerruf der Auslegung der Statuten können bei einer Jahresversammlung von Kiwanis International durch eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen bewirkt werden.  (7/98)

Abschnitt 6. Zwei Drittel (2/3) der von der Delegiertenversammlung abgegebenen gültigen Stimmen sind erforderlich, um nachfolgende Bestimmungen dieser Statuten abzuändern: (7/07)

Artikel I: Alle Abschnitte

Artikel II: Abschnitt 1

Artikel III: Abschnitt 1

Artikel IV: Abschnitte 1, 3

Artikel V: Abschnitte 1, 3, 7, 9

Artikel VII: Abschnitt 1

Artikel VIII: Abschnitte 2, 3a, 3b, 7, 8a

Artikel IX: Abschnitte 1, 8, 11, 15, 16

Artikel X: Abschnitte 1, 8, 11, 14, 15

Artikel XI: Alle Abschnitte

Artikel XIII: Abschnitte 1, 5, 6

Artikel XIV: Alle Abschnitte

Artikel XV: Abschnitte 1, 4

Artikel XVI: Abschnitte 1, 4, 5-8

Artikel XX: Abschnitte 1, 3, 8

Artikel XXI: Abschnitte 1, 4

Artikel XXII: Abschnitte 1-9

Artikel XXVI: Abschnitt 1

Artikel XXIX: Alle Abschnitte

Abschnitt 7. Eine Mehrheit der von der Delegiertenversammlung abgegebenen gültigen Stimmen ist erforderlich, um nachfolgende Bestimmungen dieser Statuten abzuändern: (7/06)

Artikel IV: Abschnitt 2

Artikel V: Abschnitte 2, 4-6, 8, 9

Artikel VI: Alle Abschnitte

Artikel VII: Abschnitte 2-6

Artikel VIII: Abschnitte 1, 3c, 4-6, 8b, 9-12

Artikel IX: Abschnitte 2-7, 9, 10, 12-14, 17

Artikel X: Abschnitte 2-7, 9, 10, 12, 13, 16, 17

Artikel XII: Alle Abschnitte

Artikel XIII: Abschnitte 2-4, 7

Artikel XV: Abschnitte 2, 3, 5-8

Artikel XVI: Abschnitte 2, 3, 6, 7

Artikel XVII: Alle Abschnitte

Artikel XVIII: Alle Abschnitte

Artikel XIX: Alle Abschnitte

Artikel XX: Abschnitte 2, 4-7, 9, 10

Artikel XXI: Abschnitte 2, 3, 5, 6

Artikel XXII: Abschnitt 10

Artikel XXIII: Alle Abschnitte

Artikel XXIV: Alle Abschnitte

Artikel XXV: Abschnitt 1

Artikel XXVII: Abschnitt 1

Artikel XXVIII: Abschnitte 1-2
-1-

